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PSI Einladung zur Hauptversammlung 2023



PSI Software AG 

Berlin  

Wertpapier-Kenn-Nummer: A0Z 1JH 
ISIN: DE 000 A0Z 1JH 9  

Kennung des Ereignisses: 135ec3b1edc6ed118143005056888925 

Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung  

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre* ein zu der  

ordentlichen Hauptversammlung  

unserer Gesellschaft  

am Dienstag, dem 23. Mai 2023, um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ. 

Die ordentliche Hauptversammlung findet statt als Präsenzversammlung im Panorama Congress 
Center (PCC), im Wernerwerk Flur 11, Bauteil D, Siemensdamm 50, 13629 Berlin, Deutschland.  

* Sämtliche Personenbezeichnungen in diesem Dokument gelten für alle Geschlechter gleichermaßen, auch wenn aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit eine männliche Bezeichnung verwendet wird.
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TAGESORDNUNG  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Lagebe-
richts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Konzernlage-
berichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats  

Der Aufsichtsrat hat am 28. März 2023 den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Ge-
sellschaft gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG 
festgestellt. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Be-
richt des Aufsichtsrats sowie der Bericht des Vorstands mit den erläuternden Angaben gemäß 
§§ 289a, 315a HGB sind, ohne dass es nach dem Aktiengesetz zu diesem Tagesordnungspunkt 
einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf, der Hauptversammlung zugäng-
lich zu machen. Die genannten Unterlagen können ab dem Tag der Einberufung der Hauptver-
sammlung im Internet unter https://www.psi.de/Hauptversammlung eingesehen werden.  

2. Verwendung des Bilanzgewinns  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäfts-
jahr 2022 in Höhe von EUR 6.356.162,16 wie folgt zu verwenden:  

Zahlung einer Dividende von EUR 0,40 je Aktie auf 
15.487.995 dividendenberechtigte Aktien. Das ent-
spricht einer Gesamtdividende von:  

 

EUR 6.195.198,00 

Vortrag auf neue Rechnung:   EUR 160.964,16 

Bilanzgewinn:  EUR 6.356.162,16  

Die Dividende soll am 26. Mai 2023 ausgezahlt werden.  

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In 
diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie 
der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnver-
wendung unterbreitet.  

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022  

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023  

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Bilanzausschusses (Prüfungsausschusses) vor,  

Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Stuttgart 

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.  

Die PSI Software AG hat ein Auswahlverfahren nach näherer Maßgabe von Art. 16 der Ab-
schlussprüfungs-VO (EU) 537/2014 durchgeführt. Auf der Grundlage dieses Auswahlverfah-
rens hat der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptver-
sammlung vorzuschlagen, entweder Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart oder Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer und zum Konzern-
abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. Der Bilanzausschuss (Prüfungsaus-
schuss) hat dabei angegeben, dass er Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart präferiert. 

Der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebühr-
licher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Abschlussprüfungs-VO (EU) 537/2014 auferlegt 
wurde.  

6. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 

§ 120a Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass die Hauptversammlung der börsennotierten Gesell-
schaft über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 
das vorausgegangene Geschäftsjahr beschließt.  

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht der PSI Software AG für das 
Geschäftsjahr 2022 findet sich mit seinem vollständigen Inhalt einschließlich des Vermerks des 
Abschlussprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts im nachstehenden Abschnitt „Ver-
gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022“ dieser Einberufungsunterlage.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:  

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht der PSI Software AG für das 
Geschäftsjahr 2022 wird gebilligt.  

7. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 DrittelbG und § 10 Abs. 1 
und 2 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, von denen zwei von den Ar-
beitnehmern und vier von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Amtszeit der derzeit am-
tierenden Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat läuft mit Beendigung der Hauptversammlung 
am 23. Mai 2023 aus, so dass eine Neuwahl erforderlich ist. Gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung 
erfolgt die Wahl für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet.  

Der Aufsichtsrat schlägt auf Grundlage der von ihm beschlossenen Ziele für seine Zusammen-
setzung sowie des von ihm beschlossenen Kompetenzprofils vor, die folgenden Personen in den 
Aufsichtsrat zu wählen:  

1. Herrn Karsten Trippel,  

wohnhaft in Großbottwar, Geschäftsführer der Sigma GmbH, Großbottwar.  

Herr Trippel ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:  

 



 - 4 - 

− Aufsichtsrat der Berlina AG für Anlagewerte, Berlin (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Preussische Vermögensverwaltungs AG, Berlin (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Riebeck-Brauerei von 1862 AG, Wuppertal (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs-AG, Köln 
(stellvertretender Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Fleischerei-Bedarf Aktiengesellschaft von 1923, Coburg (Vorsit-
zender) 

2. Herrn Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni, 

wohnhaft in Aschau, ehemaliger Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg.  

Herr Professor Dr.-Ing. Jaroni hat derzeit keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen inne.  

3. Herrn Andreas Böwing, 

wohnhaft in Herten, ehemaliger Leiter Regulierungsmanagement bei der RWE Deutsch-
land AG, Essen.  

Herr Böwing ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:  

− Aufsichtsrat der Thyssengas GmbH, Dortmund 

4. Herrn Professor Dr. Uwe Hack, 

wohnhaft in Metzingen, Professor für International Finance und Accounting an der Hoch-
schule Furtwangen.  

Herr Professor Dr. Hack ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten bzw. vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-
nehmen: 

− Aufsichtsrat der abcfinance GmbH, Köln 

− Aufsichtsrat der abcbank GmbH, Köln 

− Aufsichtsrat der LAWO AG, Rastatt (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der LAWO Holding AG, Rastatt (Vorsitzender) 

Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.  

Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Herr Trippel dem Aufsichtsrat der PSI Software AG seit dem 
Jahr 2002 angehört. Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats bei keinem der 
vorgeschlagenen Kandidaten persönliche oder geschäftliche Beziehungen im Sinne der Emp-
fehlung C.13 des DCGK.  



 - 5 - 

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass Herr Professor Dr. Jaroni, Jahrgang 1951, das 
70. Lebensjahr überschritten hat. Gleichwohl schlägt der Aufsichtsrat Herrn Professor Dr. Ja-
roni aufgrund seiner hervorragenden Expertise und seiner wertvollen Beiträge zur Arbeit des 
Gremiums sowie des Bilanzausschusses (Prüfungsausschusses) erneut zur Wahl vor. Die in der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats formulierte Altersgrenze steht diesem Vorschlag und einer 
entsprechenden Wahl durch die Hauptversammlung nicht entgegen. Sie ist bewusst als offene 
Regelaltersgrenze formuliert ist, um die notwendige Flexibilität zu wahren und die (Wieder-) 
Wahl fachlich und persönlich geeigneter Kandidaten nicht pauschal allein aus Altergründen zu 
erschweren oder gar auszuschließen. Sie gestattet es daher im Interesse der Gesellschaft, im 
Einzelfall auch ältere Kandidaten vorzuschlagen und in den Aufsichtsrat wählen zu lassen, ohne 
dass darin eine Verletzung der Regelaltersgrenze oder eine Abweichung von den Empfehlungen 
des DCGK zu sehen wäre.  

Herr Professor Dr. Hack und Herr Professor Dr. Jaroni verfügen jeweils über Sachverstand auf 
den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Abs. 5 Halbs. 1 
AktG. Nähere Angaben zum Sachverstand beider Kandidaten auf den jeweiligen Gebieten fin-
den sich in der Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2022.  

Sämtliche Kandidaten gehören dem Aufsichtsrat der Gesellschaft bereits an und werden zur 
Wiederwahl vorgeschlagen. Im Falle seiner Wahl beabsichtigt Herr Trippel, erneut für den Auf-
sichtsratsvorsitz zu kandidieren.  

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten finden Sie im Internet unter 
https://www.psi.de/Hauptversammlung.  

8. Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019; Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 
mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsände-
rung 

Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. Mai 2024 einmalig oder mehrfach um 
insgesamt bis zu EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand hat 
diese Ermächtigung bislang nicht genutzt, so dass sie noch in voller Höhe besteht. Aufgrund 
ihrer Befristung bis zum 15. Mai 2024 wird die Ermächtigung allerdings möglicherweise noch 
vor der ordentlichen Hauptversammlung 2024 auslaufen. 

Vor diesem Hintergrund soll das Genehmigte Kapital 2019 schon in diesem Jahr aufgehoben 
und durch ein neues Genehmigtes Kapital 2023 mit einer Laufzeit bis zum 22. Mai 2028 ersetzt 
werden. Das Genehmigte Kapital 2023 soll im Wesentlichen inhaltsgleich gestaltet werden; ins-
besondere soll sein Volumen sich ebenfalls auf EUR 8.035.840,00 und somit auf rund 20% des 
derzeitigen Grundkapitals der PSI Software AG belaufen. Wie schon unter dem Genehmigten 
Kapital 2019 soll auch die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss begrenzt werden, nämlich 
in der Weise, dass der anteilige Betrag etwaiger unter Bezugsrechtsausschluss neu ausgegebener 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet – und zwar auch nicht durch pa-
rallele Ausnutzung bestehender oder etwaiger künftiger anderer Ermächtigungen zur Ausgabe 
neuer Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-
lichen oder zu ihm verpflichten. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die in § 7 Abs. 1 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. Mai 2024 ein-
malig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen 

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2019), wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen § 7 
Abs. 1 der Satzung in das Handelsregister (nachstehend unter lit. c) aufgehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Mai 2028 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis 
zu EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien 
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand kann 
von dieser Ermächtigung zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck Gebrauch machen. 

Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Hierzu können die Aktien 
auch von Kreditinstituten, Wertpapierinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

(i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des jeweiligen Bezugsverhältnisses 
ergeben, vom Bezugsrecht auszunehmen, 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen bzw. Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombi-
nationen der vorgenannten Instrumente) mit Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit 
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernun-
ternehmen auf Grund einer von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung aus-
gegeben werden, vor Ausübung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. vor Erfül-
lung einer etwaigen Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-
fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. nach Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde, 

(iii) bei Barkapitalerhöhungen, wenn gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der neu ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Maßgebend für die Berech-
nung der 10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Er-
mächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Er-
mächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder 
zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen 
oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-
hend genannte 10%-Grenze anzurechnen, 

(iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-
tien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Be-
teiligungen an Unternehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder im Rahmen des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen 
Schutzrechten, von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf gerichteten Li-
zenzen sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern. 

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vor-
stand nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der neu 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Maßgebend 
für die Berechnung der 10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der 
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Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermäch-
tigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den 
Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch ge-
macht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 
10%-Grenze anzurechnen. 

Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nichts Abweichendes festsetzt, 
nehmen die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwen-
dung gefasst wurde, am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-
halt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

c) § 7 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft in der Zeit bis zum 22. Mai 2028 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 
EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen 
Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand kann von 
dieser Ermächtigung zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck Gebrauch machen. 

Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Hierzu können die Aktien 
auch von Kreditinstituten, Wertpapierinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

(i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des jeweiligen Bezugsverhältnisses 
ergeben, vom Bezugsrecht auszunehmen, 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen bzw. Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombi-
nationen der vorgenannten Instrumente) mit Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit 
Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernun-
ternehmen auf Grund einer von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung aus-
gegeben werden, vor Ausübung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. vor Erfül-
lung einer etwaigen Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-
fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. nach Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde, 

(iii) bei Barkapitalerhöhungen, wenn gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der neu ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Maßgebend für die Berech-
nung der 10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Er-
mächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Er-
mächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder 
zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen 
oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-
hend genannte 10%-Grenze anzurechnen, 
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(iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Ak-
tien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Be-
teiligungen an Unternehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder im Rahmen des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen 
Schutzrechten, von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf gerichteten Li-
zenzen sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern. 

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vor-
stand nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der neu 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Maßgebend 
für die Berechnung der 10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermäch-
tigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den 
Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch ge-
macht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 
10%-Grenze anzurechnen. 

Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nichts Abweichendes festsetzt, 
nehmen die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwen-
dung gefasst wurde, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“ 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe, aus denen er in bestimmten Fällen ermächtigt sein soll, unter dem vorgeschla-
genen Genehmigten Kapital 2023 das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, findet sich im 
Abschnitt „Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8“ dieser Einberufungsunterlage (im 
Anschluss an die Tagesordnung).  

9. Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien; 
Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und 
eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien  

Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2020 unter dem damaligen Tagesord-
nungspunkt 7 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien läuft am 30. Juni 2023 aus. Sie 
soll daher aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden, die erneut eine rund 
dreijährige Laufzeit hat und neben dem Erwerb auch die Verwendung eigener Aktien regelt – 
einschließlich des Ausschlusses des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts und der 
Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Juni 2020 unter dem damaligen Ta-
gesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien mit Laufzeit bis 
zum 30. Juni 2023 wird aufgehoben, soweit der Vorstand von ihr noch keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 eigene Aktien der Gesell-
schaft in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu jedem nach § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG zulässigen Zweck zu erwerben. Zusammen mit aus anderen Gründen erworbe-
nen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71d f. 
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AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu 
keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Ein Erwerb eigener 
Aktien darf nur erfolgen, soweit die Gesellschaft eine Rücklage in Höhe der Aufwendun-
gen für den Erwerb bilden könnte, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Sat-
zung zu bildende Rücklage zu mindern, die nicht zu Zahlungen an die Aktionäre verwendet 
werden darf. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien 
genutzt werden. 

Der Erwerb der Aktien erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß 
§ 53a AktG nach Wahl des Vorstands entweder (1) über die Börse oder (2) mittels eines an 
alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots: 

(1) Werden die Aktien über die Börse erworben, so darf der von der Gesellschaft ge-
zahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Schlusskurs, der für Ak-
tien der Gesellschaft gleicher Ausstattung an dem dem Erwerbstag vorangegangenen 
Börsenhandelstag im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main ermittelt wird, um nicht mehr als 10% 
über- oder unterschreiten. 

(2) Werden die Aktien über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Auffor-
derung zur Abgabe eines Kaufangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft erworben, 
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert (nicht volumen-
gewichteten Durchschnitt) der Schlusskurse, die für Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main vom dritten bis achten (jeweils einschließlich) 
Börsenhandelstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Kaufangebots bzw. der öf-
fentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots ermittelt werden, um nicht 
mehr als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung ei-
nes Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufange-
bots erhebliche Kursbewegungen im Xetra-Handel, so kann das Angebot bzw. die 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden. In diesem Fall 
wird auf den arithmetischen Mittelwert der Schlusskurse vom dritten bis achten (je-
weils einschließlich) Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung einer etwaigen An-
passung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines sol-
chen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen, insbesondere dem Volumen 
nach begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Kaufangebots dieses Vo-
lumen überschreitet bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, 
muss die Annahme im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien 
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Of-
ferten bis zu maximal 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft 
kann vorgesehen werden. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 
eines oder mehrerer Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung von der Gesell-
schaft, aber auch von zur Ausübung der Ermächtigung von der Gesellschaft beauftragten 
ihr nachgeordneten verbundenen Unternehmen oder von für ihre oder deren Rechnung han-
delnden Dritten ausgeübt werden. 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwe-
cken zu verwenden und diese namentlich unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes gemäß § 53a AktG über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionäre ganz oder 
teilweise zu veräußern. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, die erworbenen Ak-
tien 
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(1) gegen Barzahlung zu veräußern, wenn der Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft 
abgegeben werden, den Börsenpreis der an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-
schaft am Tag der verbindlichen Vereinbarung mit dem Erwerber (ohne Nebenkos-
ten) nicht wesentlich unterschreitet. Dabei darf der anteilige Betrag des Grundkapi-
tals, der auf die zu veräußernden Aktien entfällt, die Grenze von 10% des Grundka-
pitals insgesamt nicht überschreiten. Maßgebend für die Berechnung der 10%-
Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 
Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die 
Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen 
zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe 
von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 
genannte 10%-Grenze anzurechnen, 

(2) zur Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder Wandlungs- bzw. Options-
pflichten aus von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten verbundenen Unter-
nehmen auf der Grundlage einer von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung 
ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen der vorgenannten In-
strumente) zu verwenden, 

(3) Arbeitnehmern der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen als Belegschaftsaktien zum Erwerb anzubieten 
oder sie zur Erfüllung der Verpflichtungen zu verwenden, die sich aus den zum Er-
werb solcher anzubietender Belegschaftsaktien eingegangenen Wertpapierdarlehen 
ergeben, dies allerdings nur bis zu einer Höhe von 5% des Grundkapitals im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Darauf anzurechnen sind Aktien, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an denselben Personenkreis ausgegeben 
oder veräußert werden, 

(4) Dritten im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von 
Beteiligungen an Unternehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw. gewerbli-
chen Schutzrechten, von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf gerichte-
ten Lizenzen sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern als Gegenleistung anzubieten 
und auf diese Dritten zu übertragen, und 

(5) einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf, wobei die Einziehung sowohl un-
ter Herabsetzung des Grundkapitals als auch unter Erhöhung des Anteils der übrigen 
Aktien am Grundkapital erfolgen kann. Für letzteren Fall wird der Vorstand auch zur 
Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt. 

Die Ermächtigungen unter Nrn. (1) bis (5) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 
mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden. Die Ermächtigungen unter Nrn. (1) 
bis (4) können auch von zur Ausübung der Ermächtigung von der Gesellschaft beauftragten 
abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder von für 
ihre oder deren Rechnung handelnden Dritten ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird ausgeschlossen, soweit diese Aktien 
gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter Nrn. (1) bis (4) verwendet werden.  
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d) Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass von dieser Ermächtigung generell oder in durch 
den Aufsichtsrat bestimmten Fällen nur mit seiner Zustimmung Gebrauch gemacht werden 
darf. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG über die Gründe, aus denen die vorgeschlagene Ermächtigung für bestimmte Fälle 
der Verwendung erworbener eigener Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließt, findet 
sich im Abschnitt „Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9“ dieser Einberufungsunter-
lage (im Anschluss an die Tagesordnung). 

10. Formwechselnde Umwandlung der PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft 
(Societas Europaea, SE) 

Die PSI Software AG soll von einer Aktiengesellschaft deutschen Rechts in eine europäische 
Gesellschaft (Societas Europaea, SE), eine auf europäischem Recht gründende supranationale 
Rechtsform, umgewandelt werden. Der Vorstand der PSI Software AG hat hierzu einen Um-
wandlungsplan erstellt, dem die Satzung der PSI Software SE als Anlage beigefügt ist. Dieser 
Umwandlungsplan, einschließlich der SE-Satzung, wurde am 3. April 2023 notariell beurkundet 
(Urkunde des Notars Stefan Aldag mit Amtssitz in Berlin, Urkundenverzeichnis Nr. A 
525/2023).  

Die formwechselnde Umwandlung in eine SE erfolgt gemäß Art. 37 i.V.m. Art. 2 Abs. 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft (SE-Verordnung, SE-VO). Ergänzend kommen das deutsche Gesetz zur 
Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Sta-
tut der Europäischen Gesellschaft vom 22. Dezember 2004 (SE-Ausführungsgesetz, SEAG) so-
wie einzelne Vorschriften des deutschen Aktiengesetzes (AktG) sowie des deutschen Umwand-
lungsgesetzes (UmwG) zur Anwendung.  

Die Umwandlung erfolgt unter Beibehaltung der Identität des Rechtsträgers. Das bedeutet, dass 
die Umwandlung weder die Auflösung der PSI Software AG noch die Gründung einer neuen 
juristischen Person zur Folge hat. Die Beteiligung der Aktionäre besteht daher fort.  

Die PSI Software SE soll über ein dualistisches Verwaltungssystems verfügen, bestehend aus 
einem Vorstand (Leitungsorgan im Sinne des Art. 38 SE-VO) und einem Aufsichtsrat (Auf-
sichtsorgan im Sinne des Art. 38 SE-VO). Sie soll den Sitz und die Hauptverwaltung der PSI 
Software AG in Berlin, Deutschland, beibehalten.  

Die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer SE mit Sitz in Deutschland richtet sich nach dem 
Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft vom 22. De-
zember 2004 (SE-Beteiligungsgesetz, SEBG), das die Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 
8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Be-
teiligung der Arbeitnehmer (SE-Beteiligungsrichtlinie) umsetzt. Das SEBG sieht unter anderem 
vor, dass die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im SE-Aufsichtsrat und das Verfahren zur Un-
terrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer durch eine Beteiligungsvereinbarung gestaltet wer-
den können. Am 10. März 2023 haben das besondere Verhandlungsgremium der Arbeitnehmer 
und der Vorstand der PSI Software AG eine solche Vereinbarung über die Beteiligung der Ar-
beitnehmer in der PSI Software SE geschlossen, welche die Bildung des SE-Betriebsrats und 
dessen Beteiligungsrechte sowie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der PSI 
Software SE regelt.  

Gemäß Art. 37 Abs. 7 SE-VO bedarf der Umwandlungsplan der Zustimmung und die SE-Sat-
zung der Genehmigung durch die Hauptversammlung der PSI Software AG.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen, wobei der im Umwandlungs-
plan enthaltene Vorschlag zur Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das 
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erste Geschäftsjahr der PSI Software SE gemäß § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG allein vom Aufsichts-
rat unterbreitet wird – gestützt auf eine entsprechende Empfehlung seines Bilanzausschusses 
(Prüfungsausschusses):  

Dem Umwandlungsplan vom 3. April 2023 (Urkunde des Notars Stefan Aldag mit Amtssitz in 
Berlin, Urkundenverzeichnis Nr. A 525/2023) über die Umwandlung der PSI Software AG in 
eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) wird zugestimmt; die dem Umwand-
lungsplan als Anlage beigefügte Satzung der PSI Software SE wird mit den Maßgaben in Zif-
fer 3.5 des Umwandlungsplans genehmigt.  

Der Umwandlungsplan vom 3. April 2023 einschließlich der Satzung der PSI Software SE ist 
im vollständigen Wortlaut abgedruckt im Abschnitt „Umwandlungsplan und Satzung der PSI 
Software SE“ dieser Einberufungsunterlage (im Anschluss an die Tagesordnung).  

Die folgenden Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich 
und liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus: 

− Umwandlungsplan vom 3. April 2023 (Urkunde des Notars Stefan Aldag mit Amtssitz 
in Berlin, Urkundenverzeichnis Nr. A 525/2023) über die Umwandlung der PSI Soft-
ware AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) einschließlich der 
dem Umwandlungsplan als Anlage beigefügten Satzung der PSI Software SE, 

− Umwandlungsbericht des Vorstands der PSI Software AG, 

− Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen, der Mazars 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, 
gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO einschließlich des Beschlusses des Landgerichts Berlin 
vom 22. Dezember 2022 über die gerichtliche Bestellung, 

− Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der PSI Software AG für die Geschäftsjahre 
2020, 2021 und 2022 sowie die Lageberichte für die PSI Software AG und den Konzern 
für die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022,  

− Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI Software SE vom 
10. März 2023.  

11. Wahlen zum ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE 

Die Ämter sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der PSI Software AG enden vorzeitig mit Wirk-
samwerden der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen formwechselnden Umwandlung 
der PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), d.h. mit Ein-
tragung der Umwandlung in das für die PSI Software AG zuständige Handelsregister. Dem ent-
spricht es, dass die ordentliche Hauptversammlung 2023 der PSI Software AG nicht nur die 
Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der PSI Software AG wählen muss, sondern auch die 
Anteilseignervertreter für den ersten Aufsichtsrat der zukünftigen PSI Software SE. 

Nach Art. 40 Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17 SEAG, § 21 Abs. 3 SEBG, Ziffer 20.1 der Vereinba-
rung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI Software SE vom 10. März 2023 sowie 
§ 11 Abs. 1, 2 der Satzung der PSI Software SE besteht der Aufsichtsrat der PSI Software SE 
aus sechs Mitgliedern, wobei vier Mitglieder als Anteilseignervertreter von der Hauptversamm-
lung ohne Bindung an Wahlvorschläge gewählt werden. Die weiteren zwei Mitglieder werden 
als Arbeitnehmervertreter grundsätzlich vom SE-Betriebsrat nach Maßgabe der geschlossenen 
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI Software SE bestellt; abwei-
chend davon wurden die Arbeitnehmervertreter im ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE al-
lerdings gemäß Ziffer 23 der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI 

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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Software SE bereits unmittelbar in der Vereinbarung selbst festgelegt und gelten mit Wirkung 
zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023 der PSI Software AG als bestellt.  

Der Aufsichtsrat schlägt auf Grundlage der von ihm beschlossenen Ziele für seine Zusammen-
setzung sowie des von ihm beschlossenen Kompetenzprofils vor, die unter Tagesordnungs-
punkt 7 vorgeschlagenen Wahlkandidaten ebenfalls als Anteilseignervertreter in den ersten Auf-
sichtsrat der PSI Software SE zu wählen, d.h. im Einzelnen: 

1. Herrn Karsten Trippel,  

wohnhaft in Großbottwar, Geschäftsführer der Sigma GmbH, Großbottwar.  

Herr Trippel ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:  

− Aufsichtsrat der Berlina AG für Anlagewerte, Berlin (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Preussische Vermögensverwaltungs AG, Berlin (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Riebeck-Brauerei von 1862 AG, Wuppertal (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Ost-West Beteiligungs- und Grundstücksverwaltungs-AG, Köln 
(stellvertretender Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der Fleischerei-Bedarf Aktiengesellschaft von 1923, Coburg (Vorsit-
zender) 

2. Herrn Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni, 

wohnhaft in Aschau, ehemaliger Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg.  

Herr Professor Dr.-Ing. Jaroni hat derzeit keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bilden-
den Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen inne.  

3. Herrn Andreas Böwing, 

wohnhaft in Herten, ehemaliger Leiter Regulierungsmanagement bei der RWE Deutsch-
land AG, Essen.  

Herr Böwing ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:  

− Aufsichtsrat der Thyssengas GmbH, Dortmund 

4. Herrn Professor Dr. Uwe Hack, 

wohnhaft in Metzingen, Professor für International Finance und Accounting an der Hoch-
schule Furtwangen.  

Herr Professor Dr. Hack ist Mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten bzw. vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-
nehmen: 

− Aufsichtsrat der abcfinance GmbH, Köln 

− Aufsichtsrat der abcbank GmbH, Köln 
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− Aufsichtsrat der LAWO AG, Rastatt (Vorsitzender) 

− Aufsichtsrat der LAWO Holding AG, Rastatt (Vorsitzender) 

Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das erste Geschäftsjahr der PSI Software SE beschließt.  

Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Herr Trippel dem Aufsichtsrat der PSI Software AG seit dem 
Jahr 2002 angehört. Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats bei keinem der 
vorgeschlagenen Kandidaten persönliche oder geschäftliche Beziehungen im Sinne der Emp-
fehlung C.13 des DCGK.  

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass Herr Professor Dr. Jaroni, Jahrgang 1951, das 
70. Lebensjahr überschritten hat. Gleichwohl schlägt der Aufsichtsrat Herrn Professor Dr. Ja-
roni aufgrund seiner hervorragenden Expertise und seiner wertvollen Beiträge zur Arbeit des 
Gremiums sowie des Bilanzausschusses (Prüfungsausschusses) erneut zur Wahl vor. Die in der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats formulierte Altersgrenze steht diesem Vorschlag und einer 
entsprechenden Wahl durch die Hauptversammlung nicht entgegen. Sie ist bewusst als offene 
Regelaltersgrenze formuliert ist, um die notwendige Flexibilität zu wahren und die (Wieder-
)Wahl fachlich und persönlich geeigneter Kandidaten nicht pauschal allein aus Altergründen zu 
erschweren oder gar auszuschließen. Sie gestattet es daher im Interesse der Gesellschaft, im 
Einzelfall auch ältere Kandidaten vorzuschlagen und in den Aufsichtsrat wählen zu lassen, ohne 
dass darin eine Verletzung der Regelaltersgrenze oder eine Abweichung von den Empfehlungen 
des DCGK zu sehen wäre.  

Herr Professor Dr. Hack und Herr Professor Dr. Jaroni verfügen jeweils über Sachverstand auf 
den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Abs. 5 Halbs. 1 
AktG. Nähere Angaben zum Sachverstand beider Kandidaten auf den jeweiligen Gebieten fin-
den sich in der Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2022. 

Sämtliche Kandidaten gehören bereits dem Aufsichtsrat der PSI Software AG an und werden 
unter Tagesordnungspunkt 7 auch zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat der PSI Software AG 
vorgeschlagen. Im Falle seiner Wahl beabsichtigt Herr Trippel, (auch) für den Aufsichtsratsvor-
sitz im ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE zu kandidieren.  

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten finden Sie im Internet unter 
https://www.psi.de/Hauptversammlung. 

12. Ergänzung der Satzung der PSI Software SE um einen neuen § 16a und einen neuen § 16b 
zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen sowie zur Regelung der Teilnahme 
der Aufsichtsratsmitglieder bei virtueller Hauptversammlung  

Gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermäch-
tigen vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversamm-
lung). Eine entsprechende Satzungsregelung muss befristet werden, wobei die maximale Frist 
fünf Jahre ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in das Handelsregister der Ge-
sellschaft beträgt.  

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass die virtuelle Hauptversammlung nach 
Maßgabe der neuen gesetzlichen Bestimmungen die Rechte der Aktionäre in angemessener 
Weise wahrt und daher nicht nur eine praktikable, sondern zugleich auch aktionärsfreundliche 
Alternative zur klassischen Präsenzhauptversammlung sein kann. Wie eine Präsenzhauptver-
sammlung ermöglicht das neue virtuelle Format insbesondere eine direkte Interaktion zwischen 

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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Aktionären und Verwaltung während der Versammlung, und zwar im Wege der Videokommu-
nikation bzw. elektronischen Kommunikation. Anders als noch unter Geltung des Gesetzes über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVMG) haben Ak-
tionäre im neuen virtuellen Format insbesondere weitreichende Rede-, Frage- und Antragsrechte 
nicht etwa nur im Vorfeld, sondern auch während der virtuellen Hauptversammlung.  

Vor diesem Hintergrund soll die Satzung der künftigen PSI Software SE, die unter Tagesord-
nungspunkt 10 zur Genehmigung vorgeschlagen wird und ab der Eintragung des Formwechsels 
in das Handelsregister gelten wird, um eine Ermächtigung des Vorstands ergänzt werden, über 
das Format künftiger Hauptversammlungen der PSI Software SE zu entscheiden. Auf diese 
Weise ist eine flexible Entscheidung im Interesse der Gesellschaft und aller ihrer Aktionäre 
möglich. Die Ermächtigung soll dabei – im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben sowie den 
aktuellen Erwartungen verschiedener Investoren, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsbe-
rater – befristet auf einen Zeitraum von rund zwei Jahren bis zum 30. Juni 2025 erteilt werden. 

Der Vorstand wird auf dieser Grundlage, unter Berücksichtigung der jeweiligen Tagesordnung, 
über das Format der Hauptversammlung entscheiden. Sollte die Entscheidung zugunsten des 
virtuellen Formats ausfallen, so wird er im zulässigen rechtlichen Rahmen auch über die genaue 
Ausgestaltung insbesondere des Fragerechts der Aktionäre entscheiden. Aus heutiger Sicht ist 
tendenziell beabsichtigt, dass die Aktionäre ihre Fragen während der virtuellen Hauptversamm-
lung stellen sollen – ganz ähnlich, wie es auch bei Präsenzversammlungen vorgesehen ist. Das 
bedeutet, dass die Möglichkeit einer Verlagerung des primären Fragerechts in das Vorfeld der 
Hauptversammlung – unter Gewährung nur eines Nach- bzw. Rückfragerechts während der 
Hauptversammlung – tendenziell nicht genutzt werden soll. Es wird aber darauf hingewiesen, 
dass der Vorstand berechtigt und verpflichtet ist, seine aktuelle Einschätzung bei der Einberu-
fung einer jeden künftigen virtuellen Hauptversammlung kritisch zu überprüfen und gegebenen-
falls zu revidieren.  

Darüber hinaus soll die Satzung den Mitgliedern des Aufsichtsrats gestatten, im Fall der virtu-
ellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung 
teilzunehmen; die Teilnahmepflicht des Versammlungsleiters am Ort der Hauptversammlung 
bleibt davon unberührt. Die satzungsmäßige Erlaubnis einer „Fernteilnahme“ per Bild- und 
Tonübertragung trägt dem Umstand Rechnung, dass Aufsichtsratsmitglieder in der Hauptver-
sammlung herkömmlich eine passive Rolle haben – und dies gilt umso mehr in einer virtuellen 
Hauptversammlung. Die vorgeschlagene Satzungsklausel schafft die erforderliche Flexibilität, 
um in einer solchen Situation die Anreise zur Hauptversammlung zu vermeiden – einschließlich 
des damit verbundenen Zeit- und Kostenaufwands. Dies ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, son-
dern mit Blick auf die ökologischen Auswirkungen vermeidbarer Reisen zugleich ein Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz – wie im Übrigen auch die Wahl des virtuellen Formats insge-
samt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

1. Es wird folgender § 16a neu in die Satzung der PSI Software SE eingefügt:  

„§ 16a 

Virtuelle Hauptversammlung 

Der Vorstand ist ermächtigt, für einzelne oder sämtliche bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 
stattfindenden Hauptversammlungen vorzusehen, dass sie als virtuelle Hauptversammlun-
gen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Haupt-
versammlung abgehalten werden.“  
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2. Es wird folgender § 16b neu in die Satzung der PSI Software SE eingefügt:  

„§ 16b 

Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder bei virtueller Hauptversammlung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen an einer virtuellen Hauptversammlung auch im 
Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. Dies gilt nicht für den Versammlungslei-
ter, sofern dieser ein Mitglied des Aufsichtsrats ist.“  

Der Vorstand stellt sicher, dass zunächst die unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossene 
formwechselnde Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) in das 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird und erst im Anschluss daran die vorstehend 
unter Nr. 1 und 2 beschlossenen Ergänzungen der Satzung der PSI Software SE um einen neuen 
§ 16a und einen neuen § 16b.  

* * * 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 

Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den nach § 162 AktG erstellten 
und geprüften Vergütungsbericht der PSI Software AG für das Geschäftsjahr 2022 zu billigen. Gemäß 
§ 124 Abs. 2 Satz 3 AktG wird daher im Folgenden der vollständige Inhalt dieses Vergütungsberichts 
einschließlich des Vermerks des Abschlussprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts bekanntge-
macht:  

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 

1. Rechtliche Grundlagen  

Der Bericht richtet sich nach den Anforderungen des Aktiengesetzes, den Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex (DCGK) und den Erfordernissen des deutschen Handelsgesetz-
buchs (HGB). 

2. Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands 

Das System der Vorstandsvergütung bei PSI Software AG ist darauf ausgerichtet, einen Anreiz für 
eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensführung zu geben. Die Vorstandsmitglieder sind 
intrinsisch und zusätzlich durch das Anreizsystem motiviert, sich langfristig für das Unternehmen 
zu engagieren, eine langfristig erfolgreiche und robuste Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln 
und umzusetzen. Daher ist ein wichtiger Teil der Gesamtvergütung an die langfristige Entwicklung 
der PSI-Aktie gekoppelt. Weitere Vergütungsziele orientieren sich an der jährlichen Steigerung des 
Unternehmensgewinns. Besondere Leistungen sollen angemessen honoriert werden, Zielverfehlun-
gen sollen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen. Die Vergütung soll im Vergleich 
zum Wettbewerb attraktiv sein, um herausragende Manager für unser Unternehmen zu gewinnen 
und auf Dauer zu binden. 

Systematik und Höhe der Vorstandsvergütung werden auf Vorschlag des Personalausschusses des 
Aufsichtsrats durch das Aufsichtsratsplenum festgelegt und regelmäßig überprüft. Die Angemes-
senheit der Vergütungshöhe wird durch den Aufsichtsrat jährlich geprüft. Hierbei werden folgende 
Kriterien berücksichtigt: die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Un-
ternehmens, die Aufgaben und die Leistung der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie die Üblichkeit 
der Vergütung unter Berücksichtigung des externen Vergleichsumfelds und der unternehmensinter-
nen Vergütungsstruktur. Dabei wird auch das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung der 
leitenden Angestellten der ersten Führungsebene und der Arbeitnehmer sowohl insgesamt als auch 
in der zeitlichen Entwicklung berücksichtigt.  
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Die Grundkomponenten des seit dem Geschäftsjahr 2010 geltenden Vergütungssystems für die Mit-
glieder des Vorstands wurden wiederholt mündlich in den jährlichen Hauptversammlungen vorge-
stellt und von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2022 gebilligt. Es setzt sich zusam-
men aus den Vergütungskomponenten Grundvergütung, variable Vergütung (Jahresbonus) und 
langfristige Vergütung (Zielvereinbarung über einen dreijährigen Betrachtungszeitraum).  

Für ehemalige, bereits seit mehreren Jahren ausgeschiedene Vorstandsmitglieder bestanden Pensi-
onszusagen in unwesentlicher Höhe auf Basis von Pensionsplänen, die für sämtliche Arbeitnehmer 
der PSI Software AG in der Vergangenheit galten. Die entsprechenden Pensionspläne wurden ein-
gestellt. Letzte Auszahlungen für die Pensionszusagen erfolgten in unwesentlicher Höhe im Ge-
schäftsjahr 2022. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bestanden keine Pensionsansprüche für aus-
geschiedene Vorstandsmitglieder mehr. 

Im Geschäftsjahr 2022 setzte sich das Vergütungssystem für den Vorstand aus den folgenden Kom-
ponenten zusammen: 

Erfolgsunabhängige Komponenten 

Grundvergütung 
Die Grundvergütung wird monatlich als Gehalt ausgezahlt. In den Geschäftsjahren 2021 und 2022 
wurden keine Anpassungen der Grundvergütung vorgenommen. 

Nebenleistungen 
Für die Dauer der tatsächlichen Amtsausübung steht jedem Vorstand ein Leasingfahrzeug zur 
dienstlichen und privaten Nutzung zur Verfügung. Ein Vorstand kann auf den Dienstwagen verzich-
ten, in diesem Fall erhöht sich die Grundvergütung. Die maximale Höhe der Nebenleistungen für 
jedes Vorstandsmitglied ist auf einen absoluten Maximalbetrag begrenzt. Die Auszahlung der Ne-
benleistungen erfolgt monatlich. Die Mitglieder des Vorstands sind durch die D&O Versicherung 
der Gesellschaft mit einer marktgerechten Deckung abgedeckt. 

Wettbewerbsvereinbarung 
Für die Dauer eines Zeitraums von einem Jahr nach fristgemäßer Beendigung des Dienstverhältnis-
ses verpflichtet sich jedes Vorstandsmitglied zur Einhaltung einer Wettbewerbsklausel bezogen auf 
Tätigkeiten für Konkurrenzunternehmen. Für die Dauer des Wettbewerbsverbots erhält das jewei-
lige Vorstandsmitglied eine Karenzentschädigung von 50 % der zuletzt von ihm bezogenen Vergü-
tung (Grundvergütung, Nebenleistungen und durchschnittlicher Jahresbonus). Die Karenzzahlun-
gen für die Einhaltung der Wettbewerbsvereinbarung werden in monatlichen festen Raten ausge-
zahlt. 

Erfolgsbezogene Komponenten 

Variable Vergütung (Jahresbonus) 
Die variable Vergütung (der Jahresbonus) richtet sich nach dem geschäftlichen Erfolg des Unter-
nehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Jahresbonus hängt zu 50 % am absoluten Konzerner-
gebnis (IFRS) sowie am Konzernergebnis (IFRS) im Verhältnis zu den Umsatzerlösen, zu 50 % an 
Kennzahlen für die Transformation der PSI zum standardisierten Softwareproduktanbieter. Entspre-
chende Ziele finden, zusätzlich zu anderen, auch bei den Leitenden Angestellten Anwendung, um 
die Durchgängigkeit des Zielsystems im Unternehmen zu erreichen. Bei deutlichen Zielverfehlun-
gen kann die variable Vergütung vollständig entfallen (0 %). Der Bonus ist auf 200 % begrenzt 
(Cap). 

Der Jahresbonus wird vollständig in bar gewährt und ist mit Ablauf der ordentlichen Hauptver-
sammlung, die auf das relevante Geschäftsjahr folgt, fällig.  
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Langfristige Vergütung 
Die langfristige erfolgsabhängige Vergütung basiert auf einer Zielvereinbarung über einen dreijäh-
rigen Betrachtungszeitraum. Die letzte langfristige Zielvereinbarung wurde für den Zeitraum 1/2022 
bis 12/2024 abgeschlossen. Hierbei wurden zwei Zielgrößen vereinbart: die Höhe EBIT-Rendite in 
Prozent des Konzernumsatzes und die Entwicklung der Performance der PSI-Aktie im Vergleich 
zum TecDAX. Das für 2024 definierte EBIT-Renditeziel von 12,3 % wird für die Ermittlung der 
Vergütung mit 60 % gewichtet. Das Performanceziel wird für die Ermittlung der Zielvergütung mit 
40 % gewichtet und wurde zu 100 % als erfüllt definiert, wenn die Performance der PSI-Aktie die 
Performance des TecDAX bis Ende 2024 erreicht.  

Bei deutlichen Zielverfehlungen kann die langfristige Vergütung vollständig entfallen (0 %). Die 
langfristige Vergütung ist auf 200 % begrenzt (Cap). Zwischen Minimal- und Maximalvergütung 
erfolgt eine linearisierte Berechnung der jeweiligen Zielerreichung. 

Die langfristige Vergütung wird vollständig in bar gewährt und ist mit Ablauf der ordentlichen 
Hauptversammlung, die auf das relevante Geschäftsjahr folgt, fällig.  

Weitere Zusagen in Zusammenhang mit der Beendigung der Tätigkeit im Vorstand 
Für den Fall der vorzeitigen einvernehmlichen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen 
Grund sehen die Vorstandsverträge eine Ausgleichszahlung vor, deren Höhe auf maximal zwei Jah-
resvergütungen begrenzt ist und die nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergütet 
(Abfindungscap). Die Höhe der Ausgleichszahlung errechnet sich anhand der Grundvergütung so-
wie der erfolgsabhängigen variablen Vergütung (Jahresbonus), der geldwerten Vorteile der Neben-
leistungen und der anteiligen langfristigen Vergütung. 

Im Fall eines Kontrollwechsels (Change of Control), durch den sich die Stellung des einzelnen Mit-
glieds des Vorstands wesentlich ändert – zum Beispiel durch Änderung der Strategie des Unterneh-
mens oder durch Änderung des Tätigkeitsbereichs des Vorstandsmitglieds –, hat das Vorstandsmit-
glied das Recht, den Anstellungsvertrag zu kündigen. Ein Kontrollwechsel liegt zum Beispiel dann 
vor, wenn ein oder mehrere gemeinsam handelnde Aktionäre 25 % bzw. 30 % der Stimmrechte an 
der PSI Software AG erwerben und einen beherrschenden Einfluss ausüben, die PSI Software AG 
durch Abschluss eines Unternehmensvertrags im Sinne des § 291 AktG zu einem abhängigen Un-
ternehmen oder auf ein anderes Unternehmen verschmolzen wird. Bei Ausübung dieses Kündi-
gungsrechts hat das Mitglied des Vorstands einen Abfindungsanspruch für die Restlaufzeit seines 
Vertrages. In die Berechnung der Jahresvergütung wird zusätzlich zur Grundvergütung und zum 
Zielbetrag für den Jahresbonus auch eine Jahresscheibe der langfristigen Vergütung einbezogen. 
Zur pauschalen Anrechnung einer Abzinsung sowie eines anderweitigen Verdiensts werden Aus-
gleichs- oder Abfindungszahlungen um 5 % bzw. 25 % gekürzt. 

Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern 
Über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere zu Aufsichts-
ratsmandaten außerhalb des Konzerns, entscheidet der Aufsichtsrat. Die Wahrnehmung von Man-
daten in Konzerngesellschaften gilt als mit der vertraglichen Vorstandsvergütung abgegolten. Im 
Berichtsjahr haben die Vorstände keine zustimmungspflichtigen Nebentätigkeiten ausgeübt. 

Malus- und Clawback-Regelungen 
Es bestehen Malus- und Clawback-Regelungen, die es dem Aufsichtsrat ermöglichen, für den Fall, 
dass der jeweiligen Vergütung zugrundeliegende Jahres- oder Konzernabschluss objektiv fehlerhaft 
war, eine Rückzahlung der erfolgsabhängigen Vergütungen zu verlangen. 
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Ziel- und Maximal- und Minimalvergütung 
Die folgende Tabelle zeigt die individuelle Zielvergütung je Vorstandsmitglied und die relativen 
Anteile an der Ziel-Gesamtvergütung bei einer angenommenen Zielerreichung von 100 % für die 
variablen Vergütungsbestandteile. Bezogen auf die langfristige variable Vergütungskomponente 
wurde davon ausgegangen, dass eine gleichmäßige Verteilung über die Geschäftsjahre 2022 bis 
2024 erfolgt. Die zeitanteiligen Vergütungen wegen des Vorstandswechsels im Geschäftsjahr 2021 
wurden auf der vertraglich festgelegten pro-rata Verteilung ermittelt. Da der Vertrag von Herrn 
Fuchs zum 30. Juni 2021 fristgemäß auslief, wurden Vergütungen für ihn im Zusammenhang mit 
Karenzzahlungen für das Wettbewerbsverbot für die Zeit nach seiner aktiven Beschäftigung eben-
falls als Teil der Zielvergütung angesetzt, da sie ihm vertraglich zugesichert waren. 

 

 

Die Maximalvergütung wird vom Aufsichtsrat jährlich für jedes Vorstandsmitglied gemäß § 87a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AktG festgelegt. Die Maximalvergütung entspricht der Summe des ma-
ximal möglichen Zuflusses aller Vergütungsbestandteile für das betreffende Geschäftsjahr. Sie be-
rechnet sich durch Addition von Grundvergütung, Nebenleistungen, Karenzzahlungen für das Wett-
bewerbsverbot sowie der langfristigen Vergütung auf Basis einer 200%igen Zielerreichung (Vergü-
tungs-Cap) und basiert auf analogen Annahmen wie oben unter „Zielvergütung“ dargestellt. 

Die Ermittlung des Vergütungs-Cap wie auch die unterjährige Erfassung von Abgrenzungsbeträgen 
für die Vergütung erfolgt in einem ersten Schritt durch den Vorstand und unterliegt einer Prüfung 
durch den Aufsichtsrat. Die Prüfung der Berechnungsgrundlagen für die kurz- und langfristige va-
riable Vergütung für das Geschäftsjahr durch den Aufsichtsrat ist abgeschlossen. 

  

TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in %

Feste Vergütung

Grundvergütung 2022 450 54% 319 58% - - 769 51%
2021 450 54% 160 29% 175 42% 785 52%

Nebenleistungen 2022 13 2% 15 3% - - 28 2%
2021 13 2% 8 1% 6 1% 27 2%

Karenzzahlung Wettbewerbsverbot 2022 - - - - 118 100% 118 8%
2021 - - - - 118 100% 118 8%

Summe 2022 463 56% 334 61% 118 100% 915 61%
2021 463 56% 168 30% 299 73% 930 61%

Variable Vergütung

kurzfristige variable Vergütung 2022 200 24% 100 18% - - 300 20%
2021 200 24% 50 9% 50 42% 300 20%

langfristige variable Vergütung 2022 167 20% 117 21% - - 283 19%
2021 167 20% 63 11% 63 15% 293 19%

Summe 2022 367 44% 217 39% - - 583 39%
2021 367 44% 113 21% 113 27% 593 39%

Gesamtvergütung 2022 830 100% 551 100% 118 100% 1.498 100%
2021 830 100% 281 51% 412 100% 1.523 100%

Mitglied des Vorstands 
seit                1. Juli 

2021

Mitglied des Vorstands 
bis            30. Juni 

2021

Aktive Vorstandsmitglieder
Ausgeschiedenes 
Vorstandsmitglied Summe

Dr. Harald Schrimpf Gunnar Glöckner Harald Fuchs
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Geschäftsjahr beschlossene Maximalvergütung je Vor-
standsmitglied gemäß § 87a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AktG: 

 

 

Insgesamt basiert das Vergütungssystem des Vorstands somit aus einer festen Vergütung, die im 
Verhältnis zur Ziel- oder Maximalvergütung eines aktiven Vorstandsmitglieds  einen Anteil von ca. 
40-60 % ausmacht und einer variablen Vergütungskomponente als Anreizinstrument, in gleicher 
Größenordnung.  

Die Minimalvergütung des Vorstands ist identisch mit der Summe der Festen Vergütung. 

3. Vergütung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 

Im Zuge der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses der PSI Software AG hat der Auf-
sichtsrat die Zielerreichung für die variable Vergütung (Jahresbonus) und die langfristige Vergütung 
nach Prüfung festgelegt. 

Für die variable Vergütung (Jahresbonus) ergab sich in den Geschäftsjahren 2022 ein Zielerrei-
chungsgrad von 50 % und für 2021 ein Zielerreichungsgrad von 150 %. Dieser Zielerreichungsgrad 
wurde aus den Kennzahlen zur Messung des geschäftlichen Erfolgs ermittelt. Für das Geschäftsjahr 
2021 wurden weiter auch qualitative Kriterien, die vor dem Hintergrund der anhaltenden COVID-
19-Pandemie festgelegt wurden, vom Aufsichtsrat berücksichtigt, ohne dass eine quantitative Ge-
wichtung/ Zielerreichung von Einzelkriterien erfolgte. 

Für die langfristige Vergütung für den Zeitraum 2022 bis 2024 wird auf Basis derzeitiger Schätzun-
gen der Gesamtzielerreichung angenommen, dass diese 0 % beträgt. Diese Schätzung basiert auf 
der aktuell geplanten EBIT-Marge zum Ende des Geschäftsjahres 2024 sowie einer Annahme zur 
Entwicklung des Aktienkurses der PSI Software AG. Für die langfristige variable Vergütung des 
Vorjahres ergab sich zum Ende des Zeitraums 2019 bis 2021 eine Gesamtzielerreichung von 164 %. 
Diese ergab sich aus einer Erreichung einer EBIT-Marge von 9,6 % auf Basis des aufgestellten 
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 sowie einer höheren Performance der PSI-Aktie 
gegenüber dem TecDax um deutlich mehr als 10 % (Cap) im gesamten Geschäftsjahr 2021. Die 
Performance wurde auf Basis öffentlich vorliegender Kapitalmarktdaten durch den Vorstand ermit-
telt und vom Aufsichtsrat überprüft. 

  

TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in %

Feste Vergütung

Grundvergütung 450 38% 319 42% - - 769 37%
Nebenleistungen 13 1% 15 2% - - 28 1%
Karenzzahlung Wettbewerbsverbot - - - - 118 100% 118 6%
Summe 463 39% 334 44% 118 100% 915 44%

Variable Vergütung

kurzfristige variable Vergütung 400 33% 200 26% - - 600 29%
langfristige variable Vergütung 333 28% 233 30% - - 567 27%
Summe 733 61% 433 56% - - 1.167 56%

Gesamtvergütung 1.196 100% 767 100% 118 100% 2.082 100%

Mitglied des Vorstands 
seit            1. Juli 2021

Mitglied des Vorstands 
bis                30. Juni 

2021

Aktive Vorstandsmitglieder
Ausgeschiedenes 
Vorstandsmitglied Summe

Dr. Harald Schrimpf Gunnar Glöckner Harald Fuchs
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die den aktiven und ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands im 
Geschäftsjahr 2022 und 2021 gewährte und geschuldete Vergütung. Die Tabelle enthält die den 
einzelnen Vorstandsmitgliedern zugeflossenen Beträge („gewährte Vergütung“) bzw. alle rechtlich 
fälligen, aber bisher nicht zugeflossenen Vergütungen („geschuldete Vergütung“). 

 

 

Die kurzfristige variable Vergütung (Jahresbonus) wird als „geschuldete Vergütung“ betrachtet, da 
die zugrundeliegende Leistung bis zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 bzw. 31. Dezember 2021 
erbracht wurde. Entsprechend werden die Bonuszahlbeträge bereits für das Geschäftsjahr 2022 bzw. 
das Geschäftsjahr 2021 erfasst, auch wenn eine Auszahlung erst in 2023 (kurzfristige variable Ver-
gütung für 2022) bzw. in 2022 (kurzfristige variable Vergütung für 2021) erfolgt. Die langfristige 
variable Vergütung wird ebenfalls als „geschuldete Vergütung“ betrachtet, da der zugrundeliegende 
Leistungszeitraum von 3 Jahren mit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 endet, auch wenn eine 
Auszahlung erst 2025 erfolgt. Für den Leistungszeitraum von 3 Jahren, der am Bilanzstichtag 
31. Dezember 2021 endete, erfolgte die Auszahlung der langfristigen variablen Vergütung in Höhe 
von TEUR 1.435 in 2022. 

In den Geschäftsjahren 2021 und 2022 wurden keinem Vorstandsmitglied Leistungen von einem 
Dritten in Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder gewährt. Anerkennungs-
prämien wurden im Berichtszeitraum nicht gewährt. Es erfolgte keine Inanspruchnahme der beste-
hen Malus- und Clawback-Regelungen. Für ausgeschiedene Vorstände werden Pensionsrückstel-
lungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 296) ausgewiesen. Weitere Leistungen, außer Ren-
tenzahlungen an frühere Organmitglieder in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 30), kamen im Ge-
schäftsjahr 2022 nicht zur Auszahlung. 

  

TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in %

Feste Vergütung

Grundvergütung 2022 450 73% 319 78% - - 769 67%
2021 450 38% 160 39% 175 29% 785 37%

Nebenleistungen 2022 13 2% 15 4% - - 28 2%
2021 13 1% 8 2% 6 1% 27 1%

Karenzzahlung Wettbewerbsverbot 2022 - - - - 118 100% 118 10%
2021 - - - - 118 100% 118 10%

Summe 2022 463 76% 334 82% 118 100% 915 80%
2021 463 39% 168 41% 299 50% 930 43%

Variable Vergütung

kurzfristige variable Vergütung 2022 150 24% 75 18% - - 225 20%
2021 300 25% 75 18% 75 64% 450 21%

langfristige variable Vergütung 2022 0 0% 0 0% - - 0 0%
2021 435 36% 103 25% 223 37% 761 36%

Summe 2022 150 24% 75 18% 0 0% 225 20%
2021 735 61% 178 44% 298 50% 1.211 57%

Gesamtvergütung 2022 613 100% 409 100% 118 100% 1.140 100%
2021 1.198 100% 346 85% 597 100% 2.141 100%

2022 0 0 0 0

2022 0

Mitglied des Vorstands 
seit 1. Juli 2021

Mitglied des Vorstands bis 
30. Juni 2021

Nachrichtlich: Höhe der insgesamt 
geschuldeten langfristigen variablen 
Vergütung

Nachrichtlich: In den Rückstellungen 
erfasste Karenzzahlungen für 
Wettbewerbsverbot

Aktive Vorstandsmitglieder
Ausgeschiedenes 
Vorstandsmitglied Summe

Dr. Harald Schrimpf Gunnar Glöckner Harald Fuchs
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4. Vergütungssystem des Aufsichtsrats 

Die derzeitige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder setzt sich gemäß § 14 der Satzung der PSI 
Software AG in der Fassung vom 16. Mai 2019 aus einer Grundvergütung sowie einer an die An-
wesenheit in den Sitzungen gebundenen Komponente zusammen.  

- Die Grundvergütung beträgt jeweils zuzüglich Umsatzsteuer jährlich 60 TEUR für den Auf-
sichtsratsvorsitzenden, 45 TEUR für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und 
30.000 Euro für jedes weitere Aufsichtsratsmitglied. 

- Hinzu kommt eine Vergütung von 7 TEUR für jede Tätigkeit in einem Aufsichtsratsaus-
schuss für den jeweiligen Ausschussvorsitzenden und 4 TEUR für die übrigen Ausschuss-
mitglieder. Dies gilt nicht, sofern es sich bei dem Ausschussmitglied oder Ausschussvorsit-
zenden um den Aufsichtsratsvorsitzenden oder den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden handelt.  

- Die an die Anwesenheit in den Sitzungen gebundene Komponente beträgt für jedes Auf-
sichtsratsmitglied 1 TEUR je Sitzung.  

- Darüber hinaus werden den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen, die in Ausübung ihres 
Amtes entstehen, erstattet.  

Die Mitglieder des Vorstands sind durch die D&O Versicherung der Gesellschaft mit einer markt-
gerechten Deckung abgedeckt. 

Nach § 113 Abs. 3 Aktiengesetz in der durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsricht-
linie (ARUG II) geänderten Fassung ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier 
Jahre durch die Hauptversammlung ein Beschluss über die Vergütung des Aufsichtsrats zu fassen. 
Gemäß Beschluss der Hauptversammlung der PSI Software AG vom 16. Mai 2017 (Zustimmung 
mit einer Mehrheit von 99,48 %) und Bestätigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 
2022 (Zustimmung mit einer Mehrheit von 84,7378 %) wurde das Vergütungssystem des Aufsichts-
rates beschlossen bzw. bestätigt. 

5. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 

Die im Geschäftsjahr 2022 gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG 
setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 

TEUR in % TEUR in % TEUR in % TEUR in %

Karsten Trippel, 2022 60 82% 0 0% 13 18% 73 100%
Aufsichtsratsvorsitzender,                                  
Vorsitzender des Personalausschusses

2021 60 83% 0 0% 12 17% 72 100%

Prof. Dr. Ulrich Wilhelm Jaroni, 2022 45 78% 0 0% 13 22% 58 100%
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 2021 45 79% 0 0% 12 21% 57 100%

Prof. Dr. Uwe Hack 2022 30 60% 7 14% 13 26% 50 100%
Vorsitzender des Bilanzausschusses 2021 30 61% 7 14% 12 24% 49 100%

Andreas Böwing 2022 30 64% 4 9% 13 28% 47 100%
2021 30 65% 4 9% 12 26% 46 100%

Elena Günzler 2022 30 64% 4 9% 13 28% 47 100%
Vertreterin der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 2021 30 65% 4 9% 12 26% 46 100%

Uwe Seidel 2022 30 64% 4 9% 13 28% 47 100%
Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 2021 30 65% 4 9% 12 26% 46 100%

Summe 2022 225 70% 19 6% 78 24% 322 100%
2021 225 71% 19 6% 72 23% 316 100%

Grundvergütung Ausschussvergütung Sitzungsgeld Gesamtvergütung
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6. Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung und der jährlichen Veränderung der Ver-
gütung 

Nachfolgend wird die Veränderung der geschuldeten und gewährten Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands nach Zielfeststellung und des Aufsichtsrats der jährlichen Veränderung wesentlicher 
wirtschaftlicher Kennzahlen sowie der durchschnittlichen Vergütung aller Arbeitnehmer des PSI-
Konzerns (Vollzeitbeschäftigte) für die letzten 5 Geschäftsjahre gegenübergestellt. Die für die Ge-
schäftsjahre vor 2022 angesetzten Vorstandsvergütungen entsprechen den Bezügen der Vorstands-
mitglieder gemäß der handelsrechtlichen Ermittlung im Jahresabschluss. 

 

 
  

2018 2019 +/- 2020 +/- 2021 +/- 2022 +/-
% % % %

Ertragsentwicklung

Auftragseingang Mio. Euro 217 236 9% 229 -3% 266 16% 253 -5%
Umsatzerlöse Mio. Euro 199 225 13% 218 -3% 245 12% 247 1%
EBIT Mio. Euro 16 17 6% 15 -12% 25 67% 20 -20%
Konzernergebnis je Aktie EUR/Aktie 1 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%
Jahresüberschuss (HGB Einzelabschluss) Mio. Euro 3 5 67% 5 0% 12 140% -8 -167%

Durchschnittliche Vergütung 

Arbeitnehmer TEUR/Jahr 68 69 2% 69 -1% 72 5% 69 -4%

Vorstandsvergütung

Dr. Harald Schrimpf TEUR/Jahr 1.121 990 -12% 981 -1% 1.198 22% 613 -49%
Gunnar Glöckner TEUR/Jahr - - - - - 346 - 409 18%
Harald Fuchs TEUR/Jahr 658 560 -15% 629 12% 597 -5% 118 -80%

Gesamt TEUR/Jahr 1.779 1.550 -13% 1.610 4% 2.141 33% 1.140 -47%

Aufsichtsratsvergütung

Karsten Trippel, TEUR/Jahr 70 69 -1% 70 1% 72 3% 73 1%
Prof. Dr. Ulrich Wilhelm Jaroni TEUR/Jahr 55 54 -2% 55 2% 57 4% 58 2%
Prof. Dr. Uwe Hack TEUR/Jahr 47 46 -2% 47 2% 49 4% 50 2%
Andreas Böwing TEUR/Jahr 44 43 -2% 44 2% 46 5% 47 2%
Elena Günzler TEUR/Jahr 44 43 -2% 44 2% 46 5% 47 2%
Uwe Seidel TEUR/Jahr 44 43 -2% 44 2% 46 5% 47 2%

Gesamt TEUR/Jahr 304 298 -2% 304 2% 316 4% 322 2%
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7. Von Organmitgliedern gehaltene Aktien an der PSI Software AG  

Zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2021 werden durch Mitglieder des Vorstands und 
Aufsichtsrats Aktien an der PSI Software AG in folgender Höhe gehalten:  

 

Es bestehen keine Aktienoptionspläne oder –zusagen an Mitglieder des Vorstands oder Aufsichts-
rates. 

 

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts nach 
§ 162 Abs. 3 AktG 

An die PSI Software AG, Berlin  

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der PSI Software AG, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im 
Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbe-
richt nicht inhaltlich geprüft.  

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG 
(IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Stan-
dard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend be-
schrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstan-
dards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewen-

31.12.2022 31.12.2021

Vorstand Stück Stück

Gunnar Glöckner 0 0

Dr. Harald Schrimpf 63.500 62.000

31.12.2022 31.12.2021

Aufsichtsrat Stück Stück

Andreas Böwing 0 0

Elena Günzler 2.022 1.994

Prof. Dr. Uwe Hack 600 600

Prof. Dr. Ulrich Wilhelm Jaroni 0 0

Uwe Seidel 493 465

Karsten Trippel 115.322 111.322
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det. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschafts-
prüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir einge-
halten. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind 
sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines 
Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 
wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber 
ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergü-
tungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle 
Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben 
wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder 
die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter 
Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen aufmerk-
sam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Rich-
tigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Dar-
stellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche 
irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in 
diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Berlin, den 28. März 2023 

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Gerald Reiher       Patrick Franke 
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer 

* * * 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8:  

Nachstehend berichtet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe, aus denen er in bestimmten Fällen ermächtigt sein soll, unter dem vorgeschlagenen Genehmig-
ten Kapital 2023 das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

Sollte der Vorstand das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2023 ganz oder teilweise ausnutzen, haben 
die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien. Dieses Bezugsrecht kann ihnen – im 
Einklang mit § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG – auch in der Weise gewährt werden, dass die Aktien von einem 
Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 



 - 26 - 

zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen: 

(1) Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit kann 
die Abwicklung einer Kapitalerhöhung mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre er-
leichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Dar-
stellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ihr Wert je Aktionär ist in der Regel 
gering, der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher; 
dem steht ein nur geringer Verwässerungseffekt beim Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen-
beträge gegenüber. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Ge-
sellschaft verwertet. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durch-
führung einer Kapitalerhöhung. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Möglichkeit des Ausschlus-
ses des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachgerecht und gegenüber den Aktionären für an-
gemessen. 

(2) Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit dies erforderlich ist, 
um den Inhabern oder Gläubigern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Ge-
nussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen der vorgenannten Instru-
mente) mit Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit Wandlungspflichten (zusammen nachfolgend 
„Schuldverschreibungen“), welche die Gesellschaft oder ein ihr nachgeordnetes Konzernunter-
nehmen auf Grund einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung zukünftig gegebenenfalls 
ausgibt, vor der Ausübung der mit diesen Schuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- und 
Optionsrechte bzw. vor Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Ak-
tien einzuräumen, wenn die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung dies vorsehen. Sol-
che Schuldverschreibungen enthalten zum Zwecke der erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt 
regelmäßig einen sogenannten Verwässerungsschutz, nach dem bei nachfolgenden Aktienemis-
sionen den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Ak-
tien eingeräumt werden kann, um sie damit so zu stellen, als wären sie bereits Aktionäre. Ande-
renfalls müssten die Options- und Wandlungsbedingungen zur Verwirklichung des Verwässe-
rungsschutzes für die Inhaber solcher Schuldverschreibungen für den Fall einer Kapitalerhöhung 
(unter anderem durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals) vorsehen, dass der Options- bzw. 
Wandlungspreis herabgesetzt wird; hierdurch würde der Kapitalzufluss bei Ausübung der Opti-
ons- und Wandlungsrechte verringert. Wenn die Schuldverschreibungen hingegen gänzlich ohne 
Verwässerungsschutz begeben würden, wären sie für den Markt weniger attraktiv und damit 
schlechter platzierbar. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss zu Gunsten der Inhaber sol-
cher Schuldverschreibungen dient damit der erleichterten Platzierung dieser Schuldverschreibun-
gen und damit den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft an einer optimalen Finanzstruk-
tur der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Möglichkeit des Ausschlusses des Be-
zugsrechts aus diesen Gründen für sachgerecht und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

(3) Der Vorstand soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Barkapitalerhöhungen 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auch dann ausschließen können, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen Aktien ins-
gesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen bringt der Gesellschaft den Vorteil, auch 
kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf decken zu können, um Marktchancen in verschiede-
nen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen. Das liegt im Interesse der Gesellschaft und 
versetzt sie in die Lage, durch Ausgabe der Aktien etwa an institutionelle oder strategische Anle-
ger zusätzliche in- und ausländische Investoren zu gewinnen sowie auf günstige Börsensituatio-
nen schnell und flexibel zu reagieren. 

Eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss ermöglicht eine marktnahe Festlegung des Be-
zugspreises und damit erfahrungsgemäß einen höheren Mittelzufluss als eine Bezugsrechtsemis-
sion. Sie erfolgt mithin im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 
Demgegenüber ist die Durchführung einer Bezugsrechtsemission kosten- und zeitintensiver. 
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Die Interessen der Aktionäre werden bei dieser Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechts-
ausschluss ausreichend berücksichtigt: Dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz 
wird zunächst dadurch Rechnung getragen, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
benen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Maßgebend für die 
Berechnung der 10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die 
Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Ver-
äußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien 
der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-
recht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

Ferner darf der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehan-
delten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
nicht wesentlich unterschreiten. Der Vorstand wird sich bei der Festlegung des Ausgabebetrages 
zudem bemühen, einen eventuell erforderlichen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie nach 
den zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages herrschenden Marktbedin-
gungen möglich zu halten; der Abschlag wird keinesfalls mehr als 5% des Börsenpreises betragen. 
Daher haben Aktionäre die Möglichkeit, Aktien über die Börse zu annähernd gleichen Bedingun-
gen wie der Zeichner der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien zu erwerben, um ihre Betei-
ligungsquote und ihr relatives Stimmrecht aufrechtzuerhalten. Damit wird dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes Rechnung getragen, während zugleich der Gesellschaft im Interesse aller 
Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind aus den aufgezeigten Gründen der Auffassung, dass die Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts auch unter Berücksichtigung des gegebenenfalls eintreten-
den (geringen) Verwässerungseffektes sowie der übrigen Interessen der Aktionäre im wohlver-
standenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

(4) Schließlich soll dem Vorstand die Möglichkeit eingeräumt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Genehmigte Kapital 2023 zum Zwecke von Sachkapitalerhöhungen auszunutzen. 
Dies ermöglicht es der Verwaltung, Aktien als Gegenleistung für Akquisitionen einzusetzen, ins-
besondere bei einem etwaigen Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Un-
ternehmensteilen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen (zusammen nachfol-
gend „Unternehmen“), bei einem möglichen Erwerb von Immaterialgüterrechten bzw. gewerbli-
chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken und Gebrauchsmustern, von urheberrechtlichen 
Nutzungsrechten, einschließlich Software, von hierauf gerichteten Lizenzen, insbesondere Soft-
ware-Lizenzen (zusammen nachfolgend „Immaterialgüter und Lizenzen“), sowie bei einem etwa-
igen Erwerb von sonstigen Wirtschaftsgütern. 

Die Einbringung von Unternehmen, von Immaterialgütern und Lizenzen sowie von sonstigen 
Wirtschaftsgütern im Wege der Sacheinlage liegt im Interesse der Gesellschaft, wenn sie geeignet 
ist, die Marktposition der Gesellschaft zu stärken. Durch die vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss wird dem Vorstand der Handlungsspielraum eingeräumt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auf sich ergebende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen sowie 
von Immaterialgütern und Lizenzen und von sonstigen Wirtschaftsgütern schnell und flexibel so-
wie liquiditätsschonend zu reagieren. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss dient damit 
der Strategie, das Wachstum der Gesellschaft und des von ihr geführten Konzerns auch durch 
Akquisitionen insbesondere von Unternehmen, aber auch von Immaterialgütern und Lizenzen 
und sonstigen Wirtschaftsgütern zu verwirklichen. Somit wird die Gesellschaft in die Lage ver-
setzt, sich bietende Gelegenheiten zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition und ihrer Ertragskraft 
auch gegen Ausgabe neuer Aktien als Gegenleistung zu nutzen. Im Rahmen derartiger Einbrin-
gungen, insbesondere bei Unternehmensübernahmen, müssen oftmals Gegenleistungen in einer 
Größenordnung erbracht werden, die nicht in Geld geleistet werden kann oder soll. Die vorge-
schlagene Ermächtigung zu Sachkapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts stellt die 
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in diesem Rahmen erforderliche Akquisitionswährung bereit und dient dazu, die Liquidität der 
Gesellschaft zu schonen. Oftmals erwarten auch die einbringenden Inhaber von Unternehmen 
bzw. von Immaterialgütern und Lizenzen sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern als Gegenleis-
tung Aktien der Gesellschaft, um (weiterhin) eine Unternehmensbeteiligung zu besitzen, oder sie 
sind mit einer Barzahlung nur zu einem gegenüber der Gewährung von Aktien erheblich höheren 
Preis einverstanden. Der Gesellschaft erwächst durch die Gewährung von Aktien anstelle einer 
Barzahlung kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt stets voraus, 
dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Da 
der Erwerb derartiger Sacheinlagen entsprechend den Marktgegebenheiten zumeist kurzfristig er-
folgt, kann er im Regelfall nicht von der grundsätzlich nur einmal jährlich stattfindenden ordentli-
chen Hauptversammlung, aber wegen der erforderlichen Wahrung der gesetzlichen Fristen auch 
nicht von einer etwa eigens einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wer-
den. Es bedarf daher eines genehmigten Kapitals, das der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats kurzfristig unter Ausschluss des Bezugsrechts ausnutzen kann. 

Etwaige zu erwerbende Unternehmen sowie Immaterialgüter und Lizenzen und sonstige Wirt-
schaftsgüter werden marktorientiert bewertet, gegebenenfalls auf der Grundlage eines Wertgut-
achtens. Bei der Bewertung der auszugebenden Aktien der Gesellschaft wird sich der Vorstand 
in der Regel an deren Börsenkurs orientieren. Eine schematische Anknüpfung an den Börsenkurs 
wird der Vorstand allerdings nicht vornehmen, um bereits erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 
in Frage zu stellen. Insgesamt wird der Vorstand bei der Festlegung der Bewertungsrelation si-
cherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 

Auf Grund vorstehender Erwägungen kann es im Interesse der Gesellschaft liegen und gerecht-
fertigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat 
werden in jedem einzelnen Erwerbsfall prüfen und abwägen, ob der Erwerb gegen Ausgabe von 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Von den vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vor-
stand nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der neu ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Dadurch wird der Gesamtumfang einer 
bezugsrechtsfreien Ausgabe von neuen Aktien zusätzlich beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese 
Weise zusätzlich gegen eine mögliche Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. 
Durch Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, dass der Vorstand die 10%-Grenze auch nicht überschrei-
tet, indem er zusätzlich von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien oder zur Ausgabe von 
Rechten, die den Bezug von Aktien ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch macht und dabei 
ebenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 bestehen derzeit nicht. Der Vor-
stand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 und ein 
etwaiger Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen. Er wird der 
Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung sowie über die konkreten Gründe für einen 
etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten. 

Das unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2023 wird im Zuge der unter Ta-
gesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen formwechselnden Umwandlung der PSI Software AG in eine 
Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) – inhaltlich unverändert – in die Satzung der künfti-
gen PSI Software SE (dort § 7) übernommen, wie dies im Umwandlungsplan und im Umwandlungsbe-
richt des Vorstands im Einzelnen dargelegt ist. Insoweit bezieht sich dieser Bericht auch auf den Be-
schlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 10.  

Dieser Bericht wird vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich sein. 

* * * 

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9: 

Nachstehend berichtet der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe, aus denen die Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 9 für bestimmte Fälle des Er-
werbs das Andienungsrecht der Aktionäre sowie für bestimmte Fälle der Verwendung erworbener eige-
ner Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließt: 

Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung versetzt die Gesellschaft gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG in die Lage, bis zum 30. Juni 2026 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10% des 
Grundkapitals zu erwerben. Dies vermeidet eine alljährlich wiederkehrende Befassung der Hauptver-
sammlung mit dem Erwerb eigener Aktien, insbesondere wenn die Ermächtigung nicht oder nur in ge-
ringem Umfang ausgenutzt wurde, und räumt dem Vorstand damit größere Flexibilität ein. Ein Erwerb 
eigener Aktien darf in Übereinstimmung mit der im Aktiengesetz vorgesehenen Gleichbehandlung aller 
Aktionäre nur über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots an alle Aktionäre erfolgen. 

Im Falle des Erwerbs durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur Ab-
gabe eines Kaufangebots (Tenderverfahren) kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft ent-
scheiden, wie viele Aktien und, im Falle der Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese 
anbieten möchte. Werden von den Aktionären im Falle eines öffentlichen Kaufangebots mehr Aktien 
angedient bzw. im Falle einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots mehr Aktien 
zu gleichwertigen Bedingungen angeboten als von der Gesellschaft nachgefragt, so muss die Annahme 
nach Quoten, also im Verhältnis der durch die Aktionäre jeweils angedienten bzw. angebotenen Aktien 
erfolgen, wobei eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 
maximal 100 Aktien vorgesehen werden kann. Dies dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwick-
lung zu erleichtern. 

Die erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder über ein Angebot an alle Aktionäre wieder 
veräußert werden, wodurch dem Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung getragen wird. In Übereinstim-
mung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG sieht die Ermächtigung ferner vor, dass die erworbenen Aktien 
ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden können. Die Einziehung kann mit ei-
ner Herabsetzung des Grundkapitals verbunden werden. Alternativ ist der Vorstand ermächtigt, die Ein-
ziehung gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung durchzuführen; in diesem Fall bleibt 
das Grundkapital unverändert, und es erhöht sich verhältnismäßig durch die Einziehung gemäß § 8 
Abs. 3 AktG der auf die einzelnen verbleibenden Aktien jeweils entfallende anteilige rechnerische An-
teil am (unveränderten) Grundkapital. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG des Weiteren 
vor, dass der Vorstand eine Veräußerung bzw. Verwendung der erworbenen eigenen Aktien in den im 
Folgenden beschriebenen Fällen ganz oder teilweise auch in anderer Weise als über die Börse oder über 
ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wobei in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 1 AktG das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist: 

(1) Aufgrund der Ermächtigung kann die Gesellschaft zunächst unter Beschränkung des Bezugs-
rechts der Aktionäre eigene Aktien in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auch außerhalb der Börse gegen Barzahlung zu einem Preis veräußern, der den Börsenpreis der 
Aktien im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das liegt im Interesse der 
Gesellschaft und versetzt sie in die Lage, auch sehr kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf 
zu decken, um Marktchancen in verschiedenen Geschäftsfeldern zu nutzen. Ferner ist es der Ge-
sellschaft möglich, durch Veräußerung der eigenen Aktien etwa an institutionelle oder strategi-
sche Anleger zusätzliche in- und ausländische Investoren zu gewinnen sowie auf günstige Bör-
sensituationen schnell und flexibel zu reagieren. 

Die Interessen der Aktionäre werden bei dieser Form der Veräußerung der eigenen Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gewahrt: Die unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußernden 
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Aktien dürfen zunächst insgesamt 10% des Grundkapitals (im Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und im Zeitpunkt der Veräußerung von er-
worbenen eigenen Aktien) nicht überschreiten. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von 
Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesell-
schaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ge-
mäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend 
genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

Ferner darf der Verkaufspreis der eigenen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse ge-
handelten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der verbindlichen Einigung mit dem Erwerber 
nicht wesentlich unterschreiten. Der Vorstand wird sich bei der Festlegung des Veräußerungs-
preises unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Marktsituation bemühen, einen eventuell 
erforderlichen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten; der Abschlag wird 
keinesfalls mehr als 5% des Börsenpreises betragen. Daher haben Aktionäre die Möglichkeit, 
über die Börse Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen wie der Erwerber der von der Gesell-
schaft veräußerten Aktien zu erwerben, um ihre Beteiligungsquote und ihr relatives Stimmrecht 
aufrecht zu erhalten. Auf diese Weise wird dem Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung 
getragen.  

Zur Gewährung von Aktien an Investoren gegen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre steht der Gesellschaft auch das Genehmigte Kapital 2023 (§ 7 Abs. 1 der Satzung) 
zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung – Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals und/oder Verwendung eigener Aktien – treffen die zuständigen Organe der Ge-
sellschaft. Dabei dürfen während der Laufzeit der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien insgesamt höchstens Aktien im Nominalwert von 10% des Grundkapitals in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre veräußert bzw. ausgegeben werden. 

(2) Ferner sieht die Ermächtigung vor, dass die eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre dafür verwendet werden können, Wandel- und Optionsrechte bzw. Wandlungs-
pflichten von Gläubigern etwaiger von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten verbundenen 
Unternehmen aufgrund einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung ausgegebener Wandel- 
oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(oder Kombinationen der vorgenannten Instrumente) zu erfüllen. So kann es zweckmäßig und für 
die Gesellschaft günstiger sein, zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. zur Erfül-
lung von Wandlungspflichten anstelle von Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus bedingtem Ka-
pital ganz oder teilweise eigene Aktien einzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen grundsätzlich selbst nur unter Beachtung des Bezugs-
rechts der Aktionäre begeben werden dürfen, so dass insoweit mittelbar das Bezugsrecht der Ak-
tionäre gewahrt bleibt. Die Entscheidung über die Art der Beschaffung der an die Gläubiger von 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszugebenden Aktien – Ausnutzung des bedingten 
Kapitals und/oder Verwendung erworbener eigener Aktien – treffen die zuständigen Organe der 
Gesellschaft. 

(3) Darüber hinaus soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, Belegschaftsaktien an Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und ihr nachgeordneter verbundener Unternehmen zu veräußern, dies 
allerdings nur bis zu einer Höhe von 5% des Grundkapitals und unter Anrechnung solcher Aktien, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre an denselben Personenkreis ausgegeben oder veräußert 
werden. 

Die Veräußerung eigener Aktien an Mitarbeiter liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Ak-
tionäre, da hierdurch die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen und damit die 
Steigerung des Unternehmenswertes gefördert werden. Das Bezugsrecht muss zu diesem Zweck 
ausgeschlossen werden. Der Vorstand wird den Veräußerungspreis so festlegen, dass dieser den 
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jeweiligen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im maßgeblichen Zeitpunkt im Hinblick auf 
eine am Unternehmenserfolg orientierte angemessene Vergünstigung nur insoweit unterschreitet, 
wie dies für Belegschaftsaktien nicht unüblich ist. 

Um die Abwicklung der Veräußerung eigener Aktien als Belegschaftsaktien zu erleichtern, soll 
es der Gesellschaft ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch im Wege des Erwerbs 
eigener Aktien mittels Wertpapierdarlehen zu beschaffen sowie eigene Aktien zur Erfüllung der 
Rückgewähransprüche der Darlehensgeber zu verwenden. 

(4) Die Ermächtigung räumt der Gesellschaft schließlich die Möglichkeit ein, bei einem etwaigen 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen bzw. im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen (zusammen nachfolgend „Unternehmen“), bei einem 
möglichen Erwerb von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Pa-
tenten, Marken und Gebrauchsmustern, von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, einschließlich 
Software, von hierauf gerichteten Lizenzen, insbesondere Software-Lizenzen, (zusammen nach-
folgend „Immaterialgüter und Lizenzen“) sowie bei einem etwaigen Erwerb von sonstigen Wirt-
schaftsgütern eigene Aktien als Gegenleistung anzubieten. 

Der Erwerb von Unternehmen, von Immaterialgütern und Lizenzen und von sonstigen Wirt-
schaftsgütern gegen Übertragung eigener Aktien liegt im Interesse der Gesellschaft, wenn dieser 
geeignet ist, die Marktposition der Gesellschaft zu stärken. Durch die vorgeschlagene Ermächti-
gung zum Bezugsrechtsausschluss wird dem Vorstand der Handlungsspielraum eingeräumt, auf 
sich ergebende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, von Immaterialgütern und Lizen-
zen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern auch mit von der Gesellschaft erworbenen eigenen Ak-
tien schnell und flexibel sowie liquiditätsschonend zu reagieren. Das dient der Strategie, das 
Wachstum der Gesellschaft und des von ihr geführten Konzerns auch durch Akquisitionen insbe-
sondere von Unternehmen, aber auch von Immaterialgütern und Lizenzen und sonstigen Wirt-
schaftsgütern zu verwirklichen. Die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, sich bietende Gele-
genheiten zur Stärkung ihrer Wettbewerbsposition und ihrer Ertragskraft auch gegen Übertragung 
eigener Aktien als Gegenleistung zu nutzen, insbesondere wenn, wie nicht selten bei derartigen 
Transaktionen, die Zahlung eines Barkaufpreises ganz oder teilweise nicht in Betracht kommt, 
weil der betreffende Verhandlungspartner der Gesellschaft als Gegenleistung für die Übertragung 
seiner Rechte bzw. zur Lizenzerteilung die Gewährung von Aktien erwartet, um (weiterhin) eine 
Unternehmensbeteiligung zu besitzen, bzw. mit einer Barzahlung nur zu einem merklich höheren 
Preis einverstanden ist oder die Liquidität der Gesellschaft für andere Zwecke geschont werden 
soll. 

Die Bewertung von zum Erwerb anstehenden Unternehmen bzw. Immaterialgütern und Lizenzen 
und sonstigen Wirtschaftsgütern wird marktorientiert erfolgen, gegebenenfalls auf der Grundlage 
eines Wertgutachtens. In der Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Wertes der zu 
übertragenden Aktien der Gesellschaft an deren Börsenkurs orientieren. Eine schematische An-
knüpfung an den Börsenkurs ist jedoch nicht vorgesehen, um einmal erzielte Verhandlungsergeb-
nisse nicht in Frage zu stellen. Insgesamt wird der Vorstand bei der Festlegung der Bewertungs-
relation sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 

Aufgrund dieser Erwägungen kann es im Interesse der Gesellschaft liegen und im Einzelfall ge-
rechtfertigt sein, bei der Verwendung eigener Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen 
sowie von Immaterialgütern und Lizenzen oder sonstigen Wirtschaftsgütern das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird in jedem einzelnen Erwerbsfall prüfen und abwä-
gen, ob der Erwerb gegen Übertragung von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bei Be-
rücksichtigung der Interessen der Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Der Gesellschaft stehen für den Erwerb von Unternehmen, von Immaterialgütern und Lizenzen 
und sonstigen Wirtschaftsgütern auch das Genehmigte Kapital 2023 (§ 7 Abs. 1 der Satzung) so-
wie die von der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 unter dem damaligen Tagesordnungs-
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punkt 8 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen der vorge-
nannten Instrumente) und das darauf bezogene Bedingte Kapital 2021 (§ 6 Abs. 4 der Satzung) 
zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art und Quelle der Gegenleistung für das betreffende 
Erwerbsobjekt – Ausnutzung des genehmigten Kapitals, Begebung von Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombina-
tionen der vorgenannten Instrumente) und/oder Verwendung eigener Aktien – treffen die zustän-
digen Organe der Gesellschaft. 

Konkrete Pläne, eigene Aktien zu erwerben und/oder unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zu verwenden, bestehen derzeit nicht. Die Entscheidung, ob von der Ermächtigung Gebrauch gemacht 
wird, trifft im Einzelfall der Vorstand unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre an der jeweils geplanten Maßnahme und der Bewertung. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen 
seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund der vorgeschla-
genen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien generell oder in durch den Auf-
sichtsrat bestimmten Fällen nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Vorstand 
wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien und über deren Verwendung Bericht erstatten.  

Die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung ei-
gener Aktien wird nach der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen formwechselnden Umwand-
lung der PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) – inhaltlich unver-
ändert – in der künftigen PSI Software SE fortgelten, wie dies im Umwandlungsplan und im Umwand-
lungsbericht des Vorstands im Einzelnen dargelegt ist. Insoweit bezieht sich dieser Bericht auch auf den 
Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 10.  

Dieser Bericht wird vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich sein. 

* * * 

Umwandlungsplan und Satzung der PSI Software SE  

Der Umwandlungsplan vom 3. April 2023 über die Umwandlung der PSI Software AG in eine Europä-
ische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) schließt die Satzung der PSI Software SE als Anlage ein. Er 
ist einschließlich der Satzung ab dem Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung auf der In-
ternetseite der Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich und liegt während 
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Er hat den folgenden Wortlaut:  

UMWANDLUNGSPLAN 

über die formwechselnde Umwandlung der PSI Software AG mit Sitz in Berlin, Deutschland, 
in die Rechtsform der Societas Europaea (SE) 

Präambel  

(A) Die PSI Software AG („PSI Software AG“ oder die „Gesellschaft“) ist eine börsennotierte Ak-
tiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz und Hauptverwaltung in Berlin, Deutschland. Sie 
ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 51463 B. Ihre 
Geschäftsadresse lautet Dircksenstraße 42–44, 10178 Berlin, Deutschland.  

(B) Die PSI Software AG ist die Obergesellschaft des PSI Software Konzerns („PSI-Konzern“) und 
hält direkt bzw. indirekt die Anteile an den zum PSI-Konzern gehörenden Gesellschaften. Der 
PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösun-
gen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energie-
handel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinen-
bau, Logistik).  

https://www.psi.de/Hauptversammlung
https://www.psi.de/Hauptversammlung
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(C) Das Grundkapital der PSI Software AG beträgt zum heutigen Datum EUR 40.185.256,96 und ist 
eingeteilt in 15.697.366 Stückaktien (ohne Nennbetrag). Der anteilige Betrag je Aktie am Grund-
kapital der PSI Software AG beträgt EUR 2,56. Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung der PSI Software 
AG handelt es sich bei den Aktien um Namensaktien. 

(D) Die PSI Software AG soll gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 37 der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(SE-VO) in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) umgewandelt werden. Bei 
dieser Umwandlung kommen darüber hinaus insbesondere das Gesetz zur Ausführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft (SE) vom 22. Dezember 2004 (SE-Ausführungsgesetz, SEAG) sowie das Gesetz 
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft vom 22. Dezember 
2004 (SE-Beteiligungsgesetz, SEBG) in der jeweils gültigen Fassung zur Anwendung.  

(E) Die PSI Software SE soll ein dualistisches Verwaltungssystem mit einem Vorstand (Leitungsor-
gan) und einem Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan) haben. Sie soll den Sitz und die Hauptverwaltung 
der PSI Software AG in Berlin, Deutschland, beibehalten.  

(F) Die SE stellt eine moderne, europäisch geprägte Rechtsform dar. Der vorgeschlagene Rechts-
formwechsel von einer Aktiengesellschaft in die SE soll das Selbstverständnis der PSI Software 
AG als modernes, fortschrittliches und kontinuierlich wachsendes Unternehmen mit deutschen 
Wurzeln, aber mit internationaler und globaler Ausrichtung sowie Tochtergesellschaften in zahl-
reichen anderen europäischen und außereuropäischen Staaten sichtbar unterstreichen. Hinzu 
kommt, dass die SE einen hohen Erkennungswert für Kunden, Geschäfts- und Kooperations-
partner, Anleger sowie Mitarbeiter in anderen europäischen, aber auch außereuropäischen Staaten 
hat. Dem entspricht es, dass die SE als Rechtsform sowohl in der Softwarebranche als auch bei 
anderen Unternehmen, auch und insbesondere bei solchen in den DAX-Indizes, vielfach und pro-
minent vertreten ist.  

(G) Die Rechtsform der SE bietet zudem die Möglichkeit, zusammen mit Vertretern nicht nur der 
deutschen, sondern der gesamten europäischen Belegschaft, ein für die Gesellschaft maßge-
schneidertes Modell der Arbeitnehmerbeteiligung zu entwickeln. Mit dem Formwechsel ist keine 
Verschlechterung des derzeit bestehenden Mitbestimmungsumfangs im Aufsichtsrat (Drittelbe-
teiligung) verbunden. Der Aufsichtsrat wird auch nach dem Formwechsel in die SE aus insgesamt 
sechs Mitgliedern bestehen, darunter vier Anteilseignervertreter und zwei Arbeitnehmervertreter. 
Die beiden Arbeitnehmervertreter werden allerdings zukünftig nicht mehr nur von den inländi-
schen Arbeitnehmern des PSI-Konzerns gewählt, sondern nach näherer Maßgabe der hierzu ab-
geschlossenen Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI Software SE vom 
10. März 2023 („PSI-Beteiligungsvereinbarung“) durch den SE-Betriebsrat bestellt, der sich 
seinerseits aus Arbeitnehmern aus unterschiedlichen Staaten zusammensetzt. Insofern bietet die 
Rechtsform der SE die Chance, dass sich die Internationalität des PSI-Konzerns künftig stärker 
als bisher auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat widerspiegelt.  

Dies vorausgeschickt, stellt der Vorstand der PSI Software AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO den fol-
genden Umwandlungsplan auf:  

1 Umwandlung der PSI Software AG in die PSI Software SE  

1.1 Die PSI Software AG wird gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 37 SE-VO in eine Europäische Ge-
sellschaft (Societas Europaea, SE) umgewandelt.  

1.2 Die PSI Software AG hat seit vielen Jahren zahlreiche Tochtergesellschaften, die dem Recht an-
derer Mitgliedstaaten der EU unterliegen, unter anderem die PSI Polska Sp. z o.o. mit Sitz in 
Poznań (Posen), Polen, eingetragen im Register Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego unter der Registernummer KRS 0000216571, welche seit dem 
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Jahr 2004 eine unmittelbare und 100%ige Tochtergesellschaft der PSI Software AG ist. Die Vo-
raussetzung gemäß Art. 2 Abs. 4 SE-VO für eine Umwandlung der PSI Software AG in eine SE 
ist damit erfüllt.  

1.3 Die Umwandlung der PSI Software AG in eine SE hat weder die Auflösung der PSI Software AG 
noch die Gründung einer neuen juristischen Person zur Folge. Eine Vermögensübertragung findet 
aufgrund der Wahrung der Identität des Rechtsträgers nicht statt. Die Gesellschaft besteht in der 
Rechtsform der PSI Software SE fort. Die Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft besteht 
ebenfalls unverändert fort. Schließlich lässt die Umwandlung auch die bestehende Börsennotie-
rung der PSI Software AG unberührt. 

1.4 Die PSI Software SE wird – wie die PSI Software AG – über eine dualistische Verwaltungsstruk-
tur verfügen, die aus einem Vorstand (Leitungsorgan im Sinne des Art. 38 SE-VO) und einem 
Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan im Sinne des Art. 38 SE-VO) besteht.  

1.5 Aktionäre, die der Umwandlung widersprechen, erhalten kein Angebot auf Barabfindung; dies ist 
gesetzlich auch nicht vorgesehen.  

2 Wirksamwerden der Umwandlung  

Die Umwandlung wird mit ihrer Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam 
(„Umwandlungszeitpunkt“).  

3 Firma, Sitz, Satzung und Grundkapital der PSI Software SE  

3.1 Die Firma der SE lautet: PSI Software SE  

3.2 Der Sitz der PSI Software SE ist Berlin, Deutschland; dort befindet sich auch ihre Hauptverwal-
tung.  

3.3 Die PSI Software SE erhält die diesem Umwandlungsplan als Anlage beigefügte Satzung; die 
Satzung ist Bestandteil dieses Umwandlungsplans.  

3.4 Das gesamte Grundkapital der PSI Software AG in der zum Umwandlungszeitpunkt bestehenden 
Höhe (derzeitige Höhe: EUR 40.185.256,96) und in der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Eintei-
lung in auf den Namen lautende Stückaktien (derzeitige Stückzahl: 15.697.366) wird zum Grund-
kapital der PSI Software SE. Die Personen und Gesellschaften, die zum Umwandlungszeitpunkt 
Aktionäre der PSI Software AG sind, werden Aktionäre der PSI Software SE. Sie werden in dem-
selben Umfang und mit derselben Anzahl an Stückaktien am Grundkapital der PSI Software SE 
beteiligt, wie sie es unmittelbar vor Wirksamwerden der Umwandlung am Grundkapital der PSI 
Software AG waren. Der rechnerische Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital (derzeit: 
EUR 2,56) bleibt so erhalten, wie er unmittelbar vor dem Umwandlungszeitpunkt besteht. 

3.5 In der Satzung der PSI Software SE entsprechen zum Umwandlungszeitpunkt:  

(a) die Grundkapitalziffer mit der Einteilung in Stückaktien der PSI Software SE (§ 6 Abs. 1 
Satz 1 der Satzung der PSI Software SE) der Grundkapitalziffer mit der Einteilung in 
Stückaktien der PSI Software AG (§ 6 Abs. 1 der Satzung der PSI Software AG), 

(b) das bedingte Kapital gemäß § 6 Abs. 5 der Satzung der PSI Software SE in Umfang und 
Ausgestaltung dem bedingten Kapital gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung der PSI Software AG, 
und 

(c) das genehmigte Kapital gemäß § 7 der Satzung der PSI Software SE in Umfang und Aus-
gestaltung dem genehmigten Kapital, das von der ordentlichen Hauptversammlung 2023 
der PSI Software AG neu geschaffen und in § 7 Abs. 1 der Satzung der PSI Software AG 
verankert werden soll,  
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wobei jeweils der Stand unmittelbar vor dem Umwandlungszeitpunkt maßgeblich ist.  

Der (erste) Aufsichtsrat der PSI Software SE wird ermächtigt und zugleich angewiesen, etwaige 
sich aus → 3.5 ergebende Änderungen hinsichtlich der dort genannten Beträge und der Einteilung 
der Kapitalien sowie Änderungen, von denen das Registergericht eine Eintragung der Umwand-
lung abhängig macht, jeweils soweit sie nur die Fassung betreffen, in der Fassung der beiliegen-
den Satzung der PSI Software SE vor Eintragung der Umwandlung in das Handelsregister der 
PSI Software AG vorzunehmen.  

4 Fortgeltung von Beschlüssen der Hauptversammlung der PSI Software AG  

4.1 Beschlüsse der Hauptversammlung der PSI Software AG (insbesondere außerhalb der Satzung 
erteilte Ermächtigungen) gelten, soweit sie im Umwandlungszeitpunkt noch nicht erledigt sind, 
unverändert für die PSI Software SE fort.  

4.2 Insbesondere gilt Folgendes:  

4.2.1 Die ordentliche Hauptversammlung der PSI Software AG vom 19. Mai 2021 hat unter dem 
damaligen TOP 6 beschlossen, das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem für die 
Vorstandsmitglieder der PSI Software AG zu billigen. Das gebilligte Vergütungssystem ist 
im Einzelnen im Abschnitt „Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder“ der Einberu-
fungsunterlage zur damaligen Hauptversammlung dargestellt. Dieses Vergütungssystem 
und seine Billigung durch die Hauptversammlung gelten auch für die PSI Software SE fort, 
es sei denn, sie werden durch ein neues bzw. geändertes System ersetzt. Dies gilt unbe-
schadet der Verpflichtung, in einer börsennotierten Gesellschaft die Hauptversammlung 
mindestens alle vier Jahre über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmit-
glieder beschließen zu lassen.  

4.2.2 Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der PSI Software AG wird die Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder durch Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt. Einen solchen 
Festsetzungsbeschluss hat zuletzt die ordentliche Hauptversammlung der PSI Software AG 
vom 16. Mai 2017 gefasst. Die ordentliche Hauptversammlung der PSI Software AG vom 
19. Mai 2021 hat sodann nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Ak-
tionärsrechte-Richtlinie (ARUG II) unter dem damaligen TOP 7 beschlossen, diese Vergü-
tung sowie das ihr zugrundeliegende Vergütungssystem zu bestätigen. Eine nähere Be-
schreibung der Vergütungsregelung für die Aufsichtsratsmitglieder sowie des hinter dieser 
Regelung stehenden Vergütungssystems ist im Abschnitt „Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder“ der Einberufungsunterlage zur damaligen Hauptversammlung dargestellt. Diese 
Vergütungsregelung und das hinter ihr stehende Vergütungssystem gelten auch für den 
Aufsichtsrat der PSI Software SE fort, es sei denn, sie werden durch eine neue Regelung 
ersetzt. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtung, in einer börsennotierten Gesellschaft die 
Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder beschließen zu lassen. Eine Besonderheit gilt allerdings für den ersten Aufsichtsrat 
der PSI Software SE: Über dessen Vergütung entscheidet nachträglich diejenige Hauptver-
sammlung, die auch über die Entlastung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats beschließt. 

4.2.3 Die von der Hauptversammlung vom 19. Mai 2021 unter dem damaligen TOP 8 beschlos-
sene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit möglichem 
Ausschluss des Bezugsrechts gilt bis zum 18. Mai. 2026 und somit, sofern die Umwand-
lung der PSI Software AG in eine SE bis zu diesem Datum erfolgt ist, auch noch für den 
Vorstand der PSI Software SE fort.  

4.2.4 Der ordentlichen Hauptversammlung der PSI Software AG vom 9. Juni 2020 hat unter dem 
damaligen TOP 7 den Vorstand ermächtigt, bis zum Ablauf des 30. Juni 2023 eigene Ak-
tien der Gesellschaft in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu jedem nach 
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§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zulässigen Zweck zu erwerben und die erworbenen Aktien zu allen 
gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden – in bestimmten Fällen auch unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der ordentlichen Hauptversammlung 2023 wird 
unter TOP 9 vorgeschlagen, diese alsbald auslaufende Ermächtigung aufzuheben und 
durch eine neue, im Wesentlichen inhaltsgleiche Ermächtigung mit Laufzeit bis zum 
30. Juni 2026 zu ersetzen. Sollte diese neue Ermächtigung erteilt werden und bis zur Um-
wandlung der PSI Software AG in eine SE noch bestehen, gilt sie auch in der PSI Software 
SE fort.  

4.3 Die vorgenannten Ermächtigungen bzw. Beschlüsse gelten jeweils in ihrer zum Umwandlungs-
zeitpunkt bestehenden Fassung und ihrem zum Umwandlungszeit bestehenden Umfang bei der 
PSI Software SE fort. Sie beziehen sich somit ab dem Umwandlungszeitpunkt auf die PSI Soft-
ware SE sowie deren Organe, Organmitglieder, Aktien und Verhältnisse.  

5 Vorstand  

5.1 Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der PSI Software SE wird der Vorstand weiterhin aus einer Person 
oder aus mehreren Personen bestehen. Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Vor-
standsmitgliedern werden auch weiterhin durch den Aufsichtsrat erfolgen, der auch deren Zahl 
bestimmt. 

5.2 Die Ämter der Mitglieder des Vorstands der PSI Software AG enden zum Umwandlungszeit-
punkt. 

5.3 Unbeschadet der aktienrechtlichen Entscheidungszuständigkeit des (ersten) Aufsichtsrats der PSI 
Software SE ist davon auszugehen, dass die amtierenden Mitglieder des Vorstands der PSI Soft-
ware AG zu Mitgliedern des Vorstands der PSI Software SE bestellt werden. Die derzeit amtie-
renden Mitglieder des Vorstands der PSI Software AG sind:  

(a) Herr Dr. Harald Schrimpf (Vorsitzender)  

(b) Herr Gunnar Glöckner 

6 Aufsichtsrat  

6.1 Gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der PSI Software SE wird bei der PSI Software SE ein Aufsichts-
rat gebildet, der wie bei der PSI Software AG aus sechs Mitgliedern besteht. Vier Mitglieder 
werden als Anteilseignervertreter von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge 
gewählt. Zwei Mitglieder werden als Arbeitnehmervertreter vom SE-Betriebsrat nach Maßgabe 
der PSI-Beteiligungsvereinbarung bestellt.  

6.2 Die Amtszeiten sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der PSI Software AG enden turnusgemäß zum 
Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2022 beschließt. Dies mit der Folge, dass die ordentliche Hauptversammlung 2023 unter anderem 
auch Wahlen zum Aufsichtsrat der PSI Software AG vornehmen wird. Der Aufsichtsrat schlägt 
der Hauptversammlung unter TOP 7 vor, die folgenden Personen als Anteilseignervertreter in den 
Aufsichtsrat der PSI Software AG zu wählen:  

(a) Herrn Karsten Trippel,  

wohnhaft in Großbottwar, Geschäftsführer der Sigma GmbH, Großbottwar  

(b) Herrn Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni, 

wohnhaft in Aschau, ehemaliger Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg  
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(c) Herrn Andreas Böwing,  

wohnhaft in Herten, ehemaliger Leiter Regulierungsmanagement bei der RWE Deutsch-
land AG, Essen  

(d) Herrn Professor Dr. Uwe Hack,  

wohnhaft in Metzingen, Professor für International Finance und Accounting an der Hoch-
schule Furtwangen  

Die Wahl erfolgt im Einklang mit § 10 Abs. 3 der Satzung der PSI Software AG jeweils für die 
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
2025 beschließt, d.h. voraussichtlich bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2026. 

6.3 Dessen ungeachtet enden die Ämter sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der PSI Software AG vor-
zeitig mit Wirksamwerden der Umwandlung, d.h. mit Eintragung der Umwandlung in das für die 
PSI Software AG zuständige Handelsregister. Dem entspricht es, dass die ordentliche Hauptver-
sammlung 2023 der PSI Software AG nicht nur die Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der 
PSI Software AG wählen muss, sondern auch die Anteilseignervertreter für den ersten Aufsichts-
rat der zukünftigen PSI Software SE. Der Aufsichtsrat schlägt hierfür unter TOP 11 die identi-
schen Wahlkandidaten vor, d.h. nochmals im Einzelnen:  

(a) Herrn Karsten Trippel,  

wohnhaft in Großbottwar, Geschäftsführer der Sigma GmbH, Großbottwar  

(b) Herrn Professor Dr.-Ing. Ulrich Wilhelm Jaroni, 

wohnhaft in Aschau, ehemaliger Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg  

(c) Herrn Andreas Böwing,  

wohnhaft in Herten, ehemaliger Leiter Regulierungsmanagement bei der RWE Deutsch-
land AG, Essen  

(d) Herrn Professor Dr. Uwe Hack,  

wohnhaft in Metzingen, Professor für International Finance und Accounting an der Hoch-
schule Furtwangen  

Die Arbeitnehmervertreter für den ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE sind bereits durch die 
PSI-Beteiligungsvereinbarung mit der Maßgabe festgelegt, dass sie mit Wirkung zum Ende der 
ordentlichen Hauptversammlung 2023 der PSI Software AG als bestellt gelten. Das bedeutet, dass 
ihre Amtszeit zu demselben Zeitpunkt beginnt wie die Amtszeit der Anteilseignervertreter 
(→ 8.5).  

7 Verfahren zur Regelung der Arbeitnehmerbeteiligung in der PSI Software SE 

7.1 Grundlagen zur Regelung der Arbeitnehmerbeteiligung in der PSI Software SE 

7.1.1 Die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI Software SE war anhand des Verfahrens fest-
zulegen, welches das SEBG hierfür vorsieht. Das SEBG verlangt insoweit Verhandlungen 
zwischen der zentralen Leitung der Gründungsgesellschaft – hier: dem Vorstand der PSI 
Software AG – und den Arbeitnehmern, die dabei durch ein von ihnen bzw. ihren Vertre-
tungen bestimmtes sogenanntes besonderes Verhandlungsgremium („BVG“) repräsentiert 
werden (zum Verhandlungsverfahren → 7.4). Das BVG hatte sich hierbei aus Vertretern 
der in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat („Mitgliedstaat“) beschäftigten 
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Arbeitnehmer sowohl der an der Umwandlung unmittelbar beteiligten Gesellschaften – hier 
aufgrund des Formwechsels ausschließlich der PSI Software AG – als auch deren Tochter-
gesellschaften und Betrieben innerhalb der Mitgliedstaaten („PSI-Gruppe“) zusammen-
zusetzen. Die Anzahl der auf die einzelnen Mitgliedstaaten entfallenden Sitze im BVG war 
gemäß den Bestimmungen des SEBG nach der Anzahl der im jeweiligen Mitgliedstaat be-
schäftigten Arbeitnehmer zu bestimmen (→ 7.3). 

7.1.2 Ziel des Verhandlungsverfahrens war der Abschluss einer Vereinbarung im Sinne von § 21 
SEBG über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI Software SE, die vorliegend am 
10. März 2023 in Form der PSI-Beteiligungsvereinbarung abgeschlossen worden ist (zum 
Inhalt der PSI-Beteiligungsvereinbarung → 7.5). 

7.2 Einleitung des Verhandlungsverfahrens 

Die Einleitung des Verfahrens zur Regelung der Arbeitnehmerbeteiligung hatte nach den Vor-
schriften des SEBG zu erfolgen. Danach ist vorgeschrieben, dass die Leitung der an der Umwand-
lung beteiligten Gesellschaft – hier: der Vorstand der PSI Software AG – im ersten Schritt die 
Arbeitnehmer bzw. ihre Vertretungen über die beabsichtigte Umwandlung informiert und zur Bil-
dung eines BVG auffordert. Die Information der Arbeitnehmervertretungen bzw. der Arbeitneh-
mer hatte sich gemäß § 4 SEBG zu erstrecken auf (i) die Identität und Struktur der an der Um-
wandlung beteiligten Gesellschaft – hier also der PSI Software AG – sowie der von der Umwand-
lung betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen Betriebe in den Mitgliedstaaten sowie 
deren Verteilung auf die einzelnen Mitgliedstaaten, (ii) die in diesen Gesellschaften und Betrieben 
bestehenden Arbeitnehmervertretungen, (iii) die Zahl der zum Zeitpunkt der Information in die-
sen Gesellschaften und Betrieben jeweils beschäftigten Arbeitnehmer sowie die daraus zu errech-
nende Gesamtzahl der in einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer und (iv) die Zahl der 
Arbeitnehmer, denen zum Zeitpunkt der Information Mitbestimmungsrechte in den Organen die-
ser Gesellschaften zustehen. 

Arbeitnehmervertretungen nach nationalem Recht bestehen innerhalb der PSI-Gruppe u.a. bei der 
PSI Software AG; dort sind ein Konzernbetriebsrat als ranghöchstes Gremium innerhalb der in 
Deutschland ansässigen Gesellschaften der PSI-Gruppe sowie ein Gesamtbetriebsrat und zahlrei-
che lokale Betriebsräte gebildet. Bei den in den Mitgliedstaaten außerhalb von Deutschland an-
sässigen Gesellschaften der PSI-Gruppe sind hingegen keine Arbeitnehmervertretungen gebildet. 

Dementsprechend waren die für die Bildung des BVG erforderliche Information sowie die inso-
weit erforderliche Aufforderung im Sinne des § 4 SEBG in Deutschland an den bei der PSI Soft-
ware AG bestehenden Konzernbetriebsrat als ranghöchstes Gremium in Deutschland und an die 
in Deutschland beschäftigten leitenden Angestellten der PSI-Gruppe zu richten. Die Arbeitneh-
mer der PSI-Gruppe außerhalb von Deutschland waren hingegen gemäß den Vorgaben der jewei-
ligen nationalen Regelungen mangels bestehender Arbeitnehmervertretungen allesamt unmittel-
bar zu informieren und aufzufordern. 

Der Vorstand der PSI Software AG hat die genannten Arbeitnehmervertretungen bzw. Arbeitneh-
mer in Deutschland sowie in den Mitgliedstaaten dementsprechend jeweils mit Schreiben vom 
4. Juli 2022 über die beabsichtigte Umwandlung der PSI Software AG in die Rechtsform der SE 
informiert und zur Bildung eines BVG aufgefordert. 

7.3 Bildung und Zusammensetzung des BVG 

Es ist gesetzlich vorgesehen, dass die Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmervertretungen innerhalb 
von zehn Wochen nach erfolgter Information und Aufforderung die Mitglieder des BVG wählen 
bzw. bestellen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 SEBG). 

Die Größe des BVG sowie die Verteilung von dessen Sitzen auf die einzelnen Mitgliedstaaten 
richtete sich hierbei ausschließlich nach deutschem Recht, wobei es nach § 5 SEBG maßgeblich 
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auf die Arbeitnehmerzahlen der PSI-Gruppe in den einzelnen Mitgliedstaaten im Verhältnis zur 
gesamten Arbeitnehmerzahl der PSI-Gruppe in allen Mitgliedstaaten ankam. Konkret war für je-
den Anteil der in einem Mitgliedstaat beschäftigten Arbeitnehmer, der 10% der Gesamtzahl der 
in allen Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitnehmer der beteiligten Gesellschaft und deren Toch-
tergesellschaften oder Betriebe oder einen Bruchteil davon beträgt, ein Mitglied aus diesem Mit-
gliedstaat in das BVG zu wählen bzw. zu bestellen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 SEBG).  

Im Zeitpunkt der unter → 7.2 genannten Information und Aufforderung an die Arbeitnehmerver-
tretungen und Arbeitnehmer vom 4. Juli 2022 waren insgesamt 1.960 Arbeitnehmer bei der PSI-
Gruppe beschäftigt. Von diesen waren zum genannten Zeitpunkt 1.599 in Deutschland, 291 in 
Polen, jeweils 29 in Belgien und Österreich, zehn in Schweden und zwei in Dänemark beschäftigt. 
Hieraus ergab sich die folgende Zusammensetzung des BVG:  

Mitgliedstaat Anzahl der Arbeit-
nehmer 

Anteil in %  
(gerundet) 

Sitzanzahl im BVG 

Belgien  29 1,5 1 

Dänemark 2 0,1 1 

Deutschland 1.599 81,6 9 

Österreich 29 1,5 1 

Polen 291 14,8 2 

Schweden 10 0,5 1 

Gesamt 1.960 100 15 

Die konkrete Besetzung der auf den jeweiligen Mitgliedstaat entfallenden Sitze im BVG sowie 
das entsprechende Wahl- bzw. Bestellungsverfahren richteten sich wiederum ausschließlich nach 
dem jeweiligen nationalen Recht (§ 7 Abs. 1 SEBG). 

Dementsprechend waren die auf Deutschland entfallenden (neun) BVG-Mitglieder gemäß §§ 8–
10 SEBG durch ein Wahlgremium, das sich gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 SEBG aus den Mitgliedern 
des bei der PSI Software AG gebildeten Konzernbetriebsrats als ranghöchster nationaler Arbeit-
nehmervertretung zusammensetzte, in geheimer und unmittelbarer Wahl zu wählen (§ 8 Abs. 1 
SEBG). Bei der Wahl mussten zwei Drittel der Mitglieder des Wahlgremiums, die mindestens 
zwei Drittel der in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer vertreten, anwesend sein (§ 10 Abs. 1 
Satz 1 SEBG). Hinsichtlich der auf Deutschland entfallenden Sitze im BVG waren grundsätzlich 
alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer der PSI-Gruppe sowie Gewerkschaftsvertreter 
wählbar (§ 6 Abs. 2 Satz 1 SEBG). Für jedes Mitglied war zudem ein Ersatzmitglied zu wählen. 
Im Übrigen galt gemäß § 6 Abs. 4, § 8 Abs. 1 Satz 5 SEBG die Vorgabe, dass mindestens ein 
leitender Angestellter in das BVG zu wählen war, da dieses aus mehr als sechs aus Deutschland 
entfallenden Mitgliedern bestand. Ein Gewerkschaftsmitglied gemäß § 6 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Satz 1 
SEBG war hingegen nicht zu wählen, da in der PSI-Gruppe innerhalb Deutschlands keine Ge-
werkschaften vertreten waren bzw. sind. Die Wahlvorschläge der leitenden Angestellten mussten 
mangels Sprecherausschüssen innerhalb der PSI-Gruppe in Deutschland von den leitenden An-
gestellten selbst unterbreitet werden. Ein Wahlvorschlag der leitenden Angestellten musste hier-
bei von 1/20 oder 50 der wahlberechtigten leitenden Angestellten unterzeichnet werden. Die 
Wahlvorschläge für die übrigen Mitglieder des BVG waren von den Mitgliedern des vorstehend 
bezeichneten Wahlgremiums abzugeben. 

In den Mitgliedstaaten Belgien, Dänemark, Polen und Schweden waren die auf den jeweiligen 
Mitgliedstaat entfallenden BVG-Mitglieder vorliegend im Wege einer Urwahl unmittelbar durch 
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die jeweilige Belegschaft zu wählen. In Österreich ist die Bestimmung von Vertretern im BVG 
hingegen ausschließlich bestimmten Arbeitnehmervertretungsgremien vorbehalten; sofern solche 
nicht bestehen, bleiben die entsprechenden Sitze mangels vorgesehener Möglichkeit einer Urwahl 
unbesetzt. 

Von den insgesamt 15 Sitzen blieben im Ergebnis drei Sitze unbesetzt, da die Arbeitnehmer in 
Dänemark und Schweden auf die Wahl jeweils eines Vertreters in das BVG freiwillig verzichteten 
und die Bestimmung eines Vertreters für Österreich mangels Bestehens eines zur Bestimmung 
befugten Arbeitnehmervertretungsgremiums nicht möglich war. Somit setzte sich das BVG im 
Ergebnis aus lediglich zwölf statt 15 Mitgliedern zusammen. 

7.4 Verhandlungsverfahren  

Der Vorstand der PSI Software AG hatte zur konstituierenden Sitzung des BVG einzuladen, so-
bald entweder alle Mitglieder des BVG bestimmt oder seit der Information der Arbeitnehmer und 
Aufforderung zur Bildung des BVG zehn Wochen vergangen waren. Mit dem in der Einladung 
vorgesehenen Termin der konstituierenden Sitzung begann die sechsmonatige Verhandlungsfrist 
gemäß § 20 SEBG, die einvernehmlich von BVG und Unternehmensleitung auf insgesamt bis zu 
ein Jahr hätte verlängert werden können. 

Der Vorstand der PSI Software AG lud mit Schreiben vom 7. September 2022 zu einer konstitu-
ierenden Sitzung des BVG für den 14. September 2022 ein. Die konstituierende Sitzung fand am 
14. September 2022 statt. Die sechsmonatige Verhandlungsfrist lief demnach bis zum 14. März 
2023 (einschließlich). Eine Verlängerung um einen Zeitraum von bis zu weiteren sechs Monaten 
(§ 20 Abs. 2 SEBG) wurde nicht vereinbart.  

7.5 Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer  

Ziel der Verhandlungen innerhalb der vorgenannten Verhandlungsfrist war der Abschluss einer 
Beteiligungsvereinbarung, welche die in § 21 SEBG vorgesehenen sowie ggf. weitere Regelungs-
gegenstände enthalten sollte. Der Abschluss oblag hierbei dem Vorstand der PSI Software AG 
und dem BVG, wobei Letzteres über den Abschluss gemäß § 13 Abs. 1, § 15 Abs. 2, § 17 Satz 1 
Nr. 1 SEBG einen entsprechenden Beschluss mit der Mehrheit der Mitglieder zu fassen hatte, die 
zugleich die Mehrheit der vertretenen Arbeitnehmer repräsentieren. Dieser Beschluss war dem 
Vorstand der PSI Software AG zuzuleiten. 

Das Verhandlungsverfahren wurde durch Abschluss der PSI-Beteiligungsvereinbarung am 
10. März 2023 beendet, mithin innerhalb der unter → 7.4 bezeichneten sechsmonatigen Verhand-
lungsfrist. Die PSI-Beteiligungsvereinbarung regelt die Einzelheiten zur Bildung des SE-Be-
triebsrats der PSI Software SE (→ 8.4) und zu dessen Beteiligungsrechten sowie der Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der PSI Software SE (→ 8.5). 

7.6 Kosten des Verhandlungsverfahrens und der Bildung des BVG 

Die Kosten, die durch die Bildung und Tätigkeit des BVG entstanden sind, waren durch die PSI 
Software AG zu tragen (§ 19 SEBG). Die Kostentragungspflicht umfasste hierbei die sachlichen 
und persönlichen Kosten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des BVG einschließlich der Ver-
handlungen, insbesondere für Räume und sachliche Mittel, Dolmetscher und Büropersonal im 
Zusammenhang mit den Verhandlungen sowie die notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten der 
Mitglieder des BVG. 

7.7 Beteiligungsrechte nach nationalen Regelungen 

Die Umwandlung der PSI Software AG in die PSI Software SE lässt die den Arbeitnehmern nach 
nationalen Vorschriften zustehenden betrieblichen Beteiligungsrechte unberührt.  
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8 Sonstige Auswirkungen der Umwandlung auf die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

8.1 Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer der PSI-Gruppe aus den bestehenden Arbeitsverträ-
gen bleiben durch die Umwandlung unberührt. Insbesondere kommt es infolge der Umwandlung 
nicht zu einem Betriebsübergang gemäß § 613a BGB. 

8.2 Für die Arbeitnehmer der PSI-Gruppe etwaig geltende Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und 
sonstige kollektivarbeitsrechtliche Regelungen gelten unverändert fort.  

8.3 Die Umwandlung hat keine Auswirkungen auf die in der PSI-Gruppe bestehenden Arbeitnehmer-
vertretungen, so dass insbesondere die bei der PSI Software AG und deren deutschen Tochterge-
sellschaften bestehenden lokalen Betriebsratsgremien und der bei der PSI Software AG gebildete 
Gesamt- und Konzernbetriebsrat in unveränderter Zusammensetzung fortbestehen. 

8.4 Zusätzlich sieht Teil B der PSI-Beteiligungsvereinbarung vor, dass zur Sicherung der Rechte der 
Arbeitnehmer in der PSI-Gruppe auf Unterrichtung und Anhörung ein SE-Betriebsrat als eigen-
ständiges Gremium errichtet wird. Der SE-Betriebsrat setzt sich aus bis zu 20 ständigen Mitglie-
dern aus den Mitgliedstaaten zuzüglich der Schweiz und des Vereinigten Königreichs zusammen, 
die nach den jeweiligen nationalen Wahl- bzw. Bestellregeln zu bestimmen sind. Die reguläre 
Amtszeit des SE-Betriebsrats beträgt vier Jahre. Das Gremium ist zuständig für die grenzüber-
schreitenden Angelegenheiten, die die PSI Software SE selbst, eine ihrer Tochtergesellschaften 
oder einen ihrer Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse 
der zuständigen Organe auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaats hinausgehen. Zudem kann der 
SE-Betriebsrat in grenzüberschreitenden, kollektivrechtlichen Angelegenheiten durch die natio-
nalen Arbeitnehmervertretungen in den einzelnen Mitgliedstaaten ermächtigt werden, etwaige 
Verhandlungs- und Mitbestimmungsrechte in deren Auftrag wahrzunehmen, soweit zwingendes 
nationales oder europäisches Recht dem nicht entgegensteht. 

8.5 Mit der Umwandlung wird der Aufsichtsrat der PSI Software SE nicht (mehr) der Drittelbeteili-
gung nach dem Drittelbeteiligungsgesetz vom 18. Mai 2004 unterliegen. Vielmehr richtet sich die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der PSI Software SE nach Teil C der PSI-Be-
teiligungsvereinbarung. Die PSI-Beteiligungsvereinbarung gewährleistet insoweit das gleiche 
Ausmaß an Mitbestimmung, wie es derzeit im Aufsichtsrat der PSI Software AG besteht. Daher 
wird auch der Aufsichtsrat der PSI Software SE zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern be-
stehen. Die Arbeitnehmervertreter für den ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE sind bereits 
durch die PSI-Beteiligungsvereinbarung mit der Maßgabe festgelegt, dass sie mit Wirkung zum 
Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2023 der PSI Software AG als bestellt gelten. Das 
bedeutet, dass ihre Amtszeit zu demselben Zeitpunkt beginnt wie die Amtszeit der Anteilseigner-
vertreter. Die Arbeitnehmervertreter im ersten Aufsichtsrat der PSI Software SE sind:  

(a) Frau Elena Günzler  

(b) Herr Uwe Seidel  

Darüber hinaus wurden durch die PSI-Beteiligungsvereinbarung folgende Ersatzmitglieder für 
die beiden Arbeitnehmervertreter festgelegt: 

(a) Herr Olaf Jäger  

(b) Herr Rolf Glaremin  

Dabei ist vorgesehen, dass das Ersatzmitglied Herr Olaf Jäger gegebenenfalls für das Mitglied 
Frau Elena Günzler nachrücken würde sowie das Ersatzmitglied Herr Rolf Glaremin gegebenen-
falls für das Mitglied Herrn Uwe Seidel.  

8.6 Im Übrigen sind aufgrund der Umwandlung keine Maßnahmen vorgesehen oder geplant, die Aus-
wirkungen auf die Arbeitnehmer hätten. 
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9 Abschlussprüfer  

Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das erste Geschäftsjahr der PSI Software SE 
wird Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Stuttgart bestellt. Das erste Geschäftsjahr der PSI Software SE ist das Kalenderjahr, in dem die 
Umwandlung der PSI Software AG in die PSI Software SE in das für die PSI Software AG zu-
ständige Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen wird.  

Die vorstehende Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das erste Geschäfts-
jahr der PSI Software SE beruht auf einem Vorschlag (nur) des Aufsichtsrats der PSI Software 
AG, der wiederum auf eine Empfehlung des Bilanzausschusses (Prüfungsausschusses) des Auf-
sichtsrats zurückgeht.  

Die PSI Software AG hat ein Auswahlverfahren nach näherer Maßgabe von Art. 16 der Ab-
schlussprüfungs-VO (EU) 537/2014 durchgeführt. Auf der Grundlage dieses Auswahlverfahrens 
hat der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) dem Aufsichtsrat empfohlen, der Hauptversamm-
lung vorzuschlagen, entweder Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart oder Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprü-
fer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. Der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) hat dabei 
angegeben, dass er Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Stuttgart präferiert.  

Der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebühr-
licher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Abschlussprüfungs-VO (EU) 537/2014 auferlegt wurde.  

10 Keine weiteren Rechte oder Sondervorteile 

10.1 Personen im Sinne von § 194 Abs. 1 Nr. 5 UmwG und/oder Art. 20 Abs. 1 Satz 2 lit. f) SE-VO 
werden über die in → 3.4 genannten Aktien hinaus keine Rechte gewährt, und besondere Maß-
nahmen für diese Personen sind nicht vorgesehen.  

10.2 Personen im Sinne von Art. 20 Abs. 1 Satz 2 lit. g) SE-VO werden im Zuge der Umwandlung – 
abgesehen von den in → 5.3 und → 6.3 genannten – keine besonderen Vorteile gewährt. 

11 Gründungs-/Umwandlungskosten 

Die Kosten der Umwandlung in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00 trägt die Gesellschaft.  
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Anlage: Satzung der PSI Software SE  

Satzung 

der 

PSI Software SE 

I. Allgemeine Bestimmungen  

§ 1  

Firma und Sitz der Gesellschaft  

1 Die Firma der Gesellschaft lautet: 

PSI Software SE. 

2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. 

§ 2  

Gegenstand des Unternehmens 

1 Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung und der Vertrieb von Produkten und Systemen 
der Informationstechnologie, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der 
Datenverarbeitung sowie der Vertrieb elektronischer Geräte und das Betreiben von Datenverar-
beitungsanlagen. 

2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem 
Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher 
Art gründen, vertreten oder übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen. 

3 Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 

§ 3  

Dauer der Gesellschaft  

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 

§ 4  

Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, im 
Bundesanzeiger. 

2 Informationen an Aktionäre und Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch 
im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
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§ 5  

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

II. Kapitalgrundlage  

§ 6  

Grundkapital und Aktien  

1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 40.185.256,96 (in Worten: Euro vierzig Millio-
nen einhundertfünfundachtzigtausendzweihundertsechsundfünfzig 96/100). Es ist erbracht wor-
den im Wege der Umwandlung der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter 
HRB 51463 B eingetragenen PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft (SE). 

2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 15.697.366 auf den Namen lautende Stückaktien. 

3 Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkun-
den zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien). Der Anspruch der 
Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien oder Verbriefung ihres jeweiligen Anteils ist aus-
geschlossen. 

4 Im Falle der Ausgabe neuer Aktien – gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage – kann die Ge-
winnberechtigung abweichend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden. 

5 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 8.034.840,00 durch Ausgabe von bis zu 3.139.000 neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Ka-
pitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder 
Kombinationen der vorgenannten Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung 
vom 19. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung bis zum 18. Mai 
2026 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten verbundenen Unternehmen der Gesell-
schaft begeben werden (im Folgenden jeweils und zusammen die „Schuldverschreibungen“). Die 
Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2021 darf nur zu einem Wandlungs- bzw. 
Optionspreis erfolgen, der den Berechnungsgrundlagen bzw. Vorgaben der vorgenannten Er-
mächtigung entspricht. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder 
Options- bzw. Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 
nicht ein Barausgleich gezahlt oder eigene Aktien oder neue Aktien aus genehmigtem Kapital zur 
Bedienung der Inhaber und Gläubiger der Schuldverschreibungen eingesetzt werden. Die auf-
grund der Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte ausgegebenen neuen Aktien nehmen 
vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil, sofern der Vorstand 
im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nichts Abweichendes festsetzt. Der Vorstand ist ermächtigt, 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

§ 7  

Genehmigtes Kapital  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
in der Zeit bis zum 22. Mai 2028 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 8.035.840,00 
durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand kann von dieser Ermächtigung zu jedem 
gesetzlich zulässigen Zweck Gebrauch machen. 
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Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Hierzu können die Aktien auch 
von Kreditinstituten, Wertpapierinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 
AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

(i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des jeweiligen Bezugsverhältnis-
ses ergeben, vom Bezugsrecht auszunehmen, 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandel- und Optionsschuldverschreibun-
gen bzw. Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen der vor-
genannten Instrumente) mit Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit Wandlungspflichten, 
die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen auf Grund einer 
von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ausgegeben werden, vor Ausübung der 
Wandlungs- und Optionsrechte bzw. vor Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer etwaigen Wandlungs-
pflicht zustünde, 

(iii) bei Barkapitalerhöhungen, wenn gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unter-
schreitet und der anteilige Betrag der neu ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grund-
kapitals nicht überschreitet. Maßgebend für die Berechnung der 10%-Grenze ist die Grund-
kapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung besteht. 
Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger 
sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von 
Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Ge-
sellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-
recht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf 
die vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen, 

(iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Aktien im 
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 
Unternehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen 
des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen Schutzrechten, von urheber-
rechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf gerichteten Lizenzen sowie von sonstigen Wirt-
schaftsgütern.  

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand nur 
in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der neu ausgegebenen 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet. Maßgebend für die Berechnung der 
10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Er-
mächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die Grundkapitalziffer 
niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder 
zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nichts Abweichendes festsetzt, nehmen 
die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der 
Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung gefasst wurde, 
am Gewinn teil. 
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Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

III. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

§ 8  

Organe 

1 Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem.  

2 Die Organe der Gesellschaft sind: 

(a) Vorstand (das Leitungsorgan), 

(b) Aufsichtsrat (das Aufsichtsorgan), 

(c) Hauptversammlung. 

Der Vorstand  

§ 9  

Zusammensetzung und Vertretungsbefugnisse 

1 Der Vorstand besteht aus einer Person oder aus mehreren Personen. Die Bestellung und der Wi-
derruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgen durch den Aufsichtsrat, der auch deren 
Zahl bestimmt. 

2 Der Aufsichtsrat kann einen Vorstandsvorsitzenden ernennen. 

3 Die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder erfolgt für einen Zeitraum von höchstens 
fünf Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig. 

4 Die Beschlüsse des Vorstands werden, sofern nicht das Gesetz zwingend etwas Abweichendes 
bestimmt, unter Mitwirkung sämtlicher Vorstandsmitglieder einstimmig gefasst. Hiervon unbe-
rührt bleibt, dass die Geschäftsordnung des Vorstands den Vorstandsmitgliedern im gesetzlich 
zulässigen Rahmen Einzelgeschäftsführungsbefugnisse einräumen kann. Die Stimme des Vor-
standsvorsitzenden, sofern der Aufsichtsrat einen solchen ernannt hat, gibt bei Stimmengleichheit 
nicht den Ausschlag. 

5 Die Gesellschaft wird, wenn ein Vorstandsmitglied bestellt ist, von diesem allein und, wenn meh-
rere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen 
oder sämtlichen Vorstandsmitgliedern das Recht zur Alleinvertretung einräumen, auch wenn 
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Ferner ist der Aufsichtsrat ermächtigt, im Einzelfall 
oder generell einzelne oder mehrere Mitglieder des Vorstands vom Verbot der Mehrfachvertre-
tung des § 181 BGB zu befreien. 

§ 10  

Geschäftsordnung des Vorstands 

Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Er kann darin insbesondere 
weitere Arten von Geschäften festlegen, die nur mit seiner vorherigen Zustimmung vorgenommen 
werden dürfen. 
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Der Aufsichtsrat 

§ 11  

Zusammensetzung 

1 Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 

2 Vier Mitglieder werden als Anteilseignervertreter von der Hauptversammlung ohne Bindung an 
Wahlvorschläge gewählt. Zwei Mitglieder werden als Arbeitnehmervertreter vom SE-Betriebsrat 
nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der PSI 
Software SE bestellt 

3 Unter den Anteilseignervertretern dürfen nicht mehr als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder der 
Gesellschaft sein.  

4 Die Wahl bzw. Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern erfolgt, sofern dabei nicht eine kürzere 
Amtszeit bestimmt wird, bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in 
welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Amtszeit endet in jedem Fall spätes-
tens nach sechs Jahren.  

5 Wiederbestellungen sind zulässig. 

6 Die Mitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch eine an den Vorstand zu richtende 
schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen, auch wenn hier-
für ein wichtiger Grund nicht besteht. Der Vorstand hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrates über 
die Niederlegung unverzüglich zu benachrichtigen. 

§ 12  

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

1 Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung oder in 
sonstiger Weise zugewiesen werden. 

2 Der Aufsichtsrat ist zu Änderungen der Satzung befugt, die lediglich deren Fassung betreffen. 

3 Der Aufsichtsrat bereitet im Rahmen seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Befugnisse Haupt-
versammlungen vor. 

4 Die folgenden Arten von Geschäften dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen 
werden: 

− Festlegung des Jahresplans und der Mehrjahrespläne; 

− Änderung der Geschäftszweige der Gesellschaft sowie die Beendigung bestehen-
der und die Aufnahme neuer Geschäftszweige; 

− Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten oder Rechten an Grundstücken, soweit der Wert im Einzelfall 
EUR 5.000.000,00 übersteigt;  

− Einleitung und Beendigung von Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren mit ei-
nem Streitwert von über EUR 5.000.000,00 im Einzelfall. 
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5 Der Aufsichtsrat kann – soweit gesetzlich zulässig – die Zustimmungsentscheidung betreffend 
die vorgenannten oder etwaige weitere von ihm bestimmte Geschäfte generell oder im Einzelfall 
auf einen Ausschuss übertragen. 

§ 13  

Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 

1 Der Aufsichtsrat wählt in einer Sitzung, die unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung, 
in der die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat gewählt werden, stattfindet und keiner besonde-
ren Einladung bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Den Vorsitz 
in dieser Sitzung übernimmt der an Lebensjahren älteste Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat, 
bis ein Aufsichtsratsvorsitzender gewählt ist. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertre-
ters entspricht, soweit bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer jeweiligen 
Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. 

2 Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während ihrer Amtszeit aus dem Amt aus, so 
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine neue Wahl vorzunehmen. 

3 Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden in seinem Namen durch den Vorsitzenden oder 
bei seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter abgegeben. Nur der Vorsitzende oder bei sei-
ner Verhinderung sein Stellvertreter sind befugt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzu-
nehmen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.  

§ 14  

Sitzungen und Beschlüsse 

1 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Darüber hinaus 
haben Aufsichtsratssitzungen in allen durch Gesetz oder Satzung geforderten Fällen stattzufinden, 
insbesondere wenn für die Tätigkeit und Entwicklung der Gesellschaft bedeutende Entscheidun-
gen zu treffen sind. 

2 Die Sitzungen werden unter Mitteilung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden oder bei dessen 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter einberufen. Die Einladung soll mit einer Frist von min-
destens einer Woche erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der 
Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende 
die Frist abkürzen. Die Einberufung muss unverzüglich erfolgen, nachdem dies von einem Auf-
sichtsratsmitglied oder vom Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt worden 
ist. In diesem Fall muss die Sitzung binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden. 

3 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder persönlich oder durch 
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. 

4 Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch im Wege einer Videokonferenz oder im Wege schrift-
licher, fernschriftlicher, elektronischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden, wenn 
der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter hierzu auf-
fordert und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. 

5 Ist ein Tagesordnungspunkt in der Einberufung nicht angekündigt worden, darf darüber nur be-
schlossen werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in 
einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden, ange-
messenen Frist ihre Stimme schriftlich abzugeben oder der Beschlussfassung nachträglich zu wi-
dersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn der Beschluss auch unter Berücksichtigung 
der innerhalb dieser Frist abgegebenen schriftlichen Stimmen der abwesenden Aufsichtsratsmit-
glieder zustande kommt und wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist wi-
dersprochen hat. 
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6 Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern nicht das 
Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit fordern. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

7 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 15  

Vergütung 

1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Hauptversammlung festge-
setzt. Bei der Festsetzung der Höhe der Vergütung hat die Hauptversammlung den Vorsitz und 
den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat sowie den Vorsitz und die Mitgliedschaft in den 
Aufsichtsratsausschüssen besonders zu berücksichtigen. 

2 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zur 
Absicherung gegen Haftungsrisiken aus der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied einbezogen, so-
weit eine solche im Interesse der Gesellschaft unterhalten wird. Dabei ist ein angemessener 
Selbstbehalt zu vereinbaren, der im Versicherungsfall von dem betroffenen Aufsichtsratsmitglied 
zu tragen ist. 

Die Hauptversammlung 

§ 16  

Ort und Zeit 

1 Hauptversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt mit Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse in der Bundesrepublik Deutschland statt. 

2 Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres statt. 

§ 17  

Teilnahme 

1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist jeder Aktionär 
berechtigt, der im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet ist.  

2 Die Anmeldung muss innerhalb der jeweils gesetzlich vorgesehenen Frist unter der in der Einbe-
rufung hierfür mitgeteilten Adresse schriftlich oder auf einem von der Gesellschaft in der Einbe-
rufung näher zu bestimmenden, insbesondere elektronischen Weg erfolgen. In der Einberufung 
kann auch eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. 

3 Der Vorstand ist ermächtigt, in der Einberufung vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-
sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 
und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommuni-
kation ausüben können. Der Vorstand trifft in diesem Fall Bestimmungen zum Umfang und zum 
Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 und macht diese zusammen mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekannt. 
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§ 18  

Vorsitz; Übertragung der Hauptversammlung 

1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen 
Verhinderung ein anderes durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmtes Aufsichtsrats-
mitglied. Trifft der Aufsichtsratsvorsitzende keine solche Bestimmung oder ist das durch den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmte Aufsichtsratsmitglied an der Übernahme des Vorsit-
zes der Hauptversammlung verhindert, wird der Vorsitzende der Hauptversammlung vom Auf-
sichtsrat gewählt. 

2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung führt die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge 
der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung. Er ist ermächtigt, das Frage- 
und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

3 Die Hauptversammlung kann ganz oder teilweise in Wort und Bild übertragen werden, wenn der 
Vorstand dies im Einzelfall in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulässt. 

§ 19  

Stimmrecht 

1 Jede Aktie gewährt eine Stimme. 

2 Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 

3 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. In der Einberufung können für 
die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft, und zwar einzeln oder insgesamt, Erleichterungen gegenüber den gesetzlichen 
Formerfordernissen bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. 

4 Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung 
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Brief-
wahl). 

§ 20  

Beschlussmehrheiten 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Soweit nicht 
zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, bedarf es für Satzungsänderungen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte des 
Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sofern das Gesetz 
für Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vor-
schreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals. 

IV. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 21  

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

1 Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss sowie den 
Lagebericht und den Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen. Jahres- und Konzernabschluss sowie die Lageberichte sind unverzüglich 
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nach Aufstellung dem Abschlussprüfer sowie zusammen mit dem Vorschlag des Vorstands für 
die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

2 Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen nach deren Eingang zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich 
an die Hauptversammlung zu berichten. In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch zu den Prü-
fungsergebnissen der ihm durch den Abschluss- und Konzernabschlussprüfer vorzulegenden Prü-
fungsberichte über den Jahres- und Konzernabschluss Stellung zu nehmen. Billigt der Aufsichts-
rat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

3 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie Beträge bis zur Hälfte des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, 
Beträge bis zu einer weiteren Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzu-
stellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder 
soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. Hierbei 
sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom 
Jahresüberschuss abzuziehen. 

4 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahres-
abschluss ergebenden Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann weitere Beträge in die Ge-
winnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

5 Der Vorstand ist nach Maßgabe von § 59 AktG zu Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn 
ermächtigt. 

V. Schlussbestimmungen 

§ 22  

Gründungs- und Umwandlungsaufwand 

1 Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand der vormaligen PSI Gesellschaft für Prozesssteu-
erungs- und Informationssysteme mit beschränkter Haftung. 

2 Die Gesellschaft trägt bis zum Höchstbetrag von EUR 15.338,76 alle mit der Umwandlung in 
eine Aktiengesellschaft zusammenhängenden Kosten (Umwandlungsaufwand). 

3 Die Gesellschaft trägt den Aufwand der Gründung der PSI Software SE durch Umwandlung der 
PSI Software AG in eine Europäische Gesellschaft (SE) in Höhe von bis zu EUR 1.000.000,00. 

* * * 

Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung 

Die diesjährige Hauptversammlung wird nach den pandemiebedingten Einschränkungen der Vorjahre 
erstmals wieder als Präsenzversammlung stattfinden, an der die Aktionäre und Aktionärsvertreter phy-
sisch vor Ort teilnehmen können. Wir freuen uns, unsere Aktionäre und deren Vertreter wieder persön-
lich zur Hauptversammlung begrüßen zu können. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist nach § 16 Abs. 1 der 
Satzung jeder Aktionär berechtigt, der sich bei der Gesellschaft angemeldet hat und für den die ange-
meldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesell-
schaft bis spätestens Dienstag, 16. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ, unter der nachfolgend genannten Ad-
resse zugegangen sein:  
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PSI Software AG  
c/o Computershare Operations Center 
80249 München, Deutschland 
Telefax: +49 89 30903 74675 

Die Anmeldung kann bis zum Ablauf der vorgenannten Frist der Gesellschaft auch per E-Mail an  

anmeldestelle@computershare.de  

oder durch Eingabe im InvestorPortal auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.psi.de/Hauptversammlung  

übermittelt werden. 

Um den Aktionären die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Erteilung von Vollmachten zu er-
leichtern, erhalten alle Aktionäre, die spätestens zu Beginn des 2. Mai 2023 in das Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind, eine Mitteilung über die Einberufung nebst Informationen von der Ge-
sellschaft auf dem Postweg. Nähere Erläuterungen zum Anmeldeverfahren sind auch im Internet unter 
https://www.psi.de/Hauptversammlung einsehbar. 

Nach rechtzeitiger Anmeldung eines Aktionärs zur Hauptversammlung werden diesem oder dem von 
ihm ordnungsgemäß Bevollmächtigten Eintrittskarten ausgestellt und übersandt bzw. bei Anmeldung 
über das InvestorPortal der Gesellschaft über dieses im Internet zur Verfügung gestellt. 

Für die Ausübung des Stimmrechts ist der zum Ablauf des 16. Mai 2023 im Aktienregister eingetragene 
Aktienbestand maßgeblich. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden in den letzten 
sechs Tagen vor der Hauptversammlung und am Tag der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 
17. Mai 2023 bis zum 23. Mai 2023, jeweils einschließlich, aus arbeitstechnischen Gründen nicht statt.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, 
z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere durch den Aktionär bestimmte 
Person. Auch in diesem Fall sind die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister und die rechtzeitige 
Anmeldung bei der Gesellschaft erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr etwaiger Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform. Etwas anderes gilt allerdings für Vollmachten an Intermediäre, 
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Vollmachtnehmer, die unter die Bestimmung 
des § 135 AktG fallen. In diesen Fällen ist keine Textform vorgeschrieben, jedoch können die zu Be-
vollmächtigenden abweichende Regelungen vorgeben. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 
solchen Fall rechtzeitig mit dem betreffenden Intermediär, der betreffenden Aktionärsvereinigung, dem 
betreffenden Stimmrechtsberater oder der betreffenden sonstigen Person über Form und Verfahren der 
Vollmachtserteilung abzustimmen. 

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, Vollmacht zu erteilen oder zu widerrufen:  

Zum einen besteht die Möglichkeit, Vollmacht an einen Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft zu erteilen bzw. zu widerrufen. Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung bedarf es 
in diesem Fall nicht. Die Bevollmächtigung bzw. ihr Widerruf kann bereits vor der Hauptversammlung 
erklärt werden und ist an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten:  

PSI Software AG  
c/o Computershare Operations Center 
80249 München, Deutschland 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Dritten zu erteilen 
bzw. zu widerrufen. In diesem Fall bedarf es des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft. Der Nachweis kann am Tag der Hauptversammlung an der Eingangskontrolle vorgelegt wer-
den. Alternativ kann er der Gesellschaft auch schon vor der Hauptversammlung an vorstehende Adresse 
oder E-Mail-Adresse übermittelt werden.  

Zur Erteilung von Vollmachten können die Aktionäre das Formular nutzen, das sie auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung finden. Außerdem können sie Vollmach-
ten durch Eingabe im InvestorPortal erteilen, das hierfür auf derselben Internetseite der Gesellschaft bis 
zum 22. Mai 2023, 18:00 Uhr MESZ, zur Verfügung steht. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass die Nutzung physischer oder elektronischer Formulare oder Eingabemasken nicht erfor-
derlich ist, sondern Vollmacht an einen Dritten unter Einhaltung der erforderlichen Form auch auf an-
dere Weise wirksam erteilt und widerrufen werden kann.  

Eine Vollmacht kann auch noch nach der Anmeldung, auch nach Ablauf der vorstehend erläuterten 
Anmeldefrist und während des Verlaufs der Hauptversammlung erteilt sowie jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-
sen zurückweisen. 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft an, dass die Aktionäre sich durch die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, die das Stimmrecht gemäß den Weisungen der Aktionäre 
ausüben. Auch in diesem Fall sind die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister und die rechtzeitige 
Anmeldung bei der Gesellschaft erforderlich. 

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bedürfen ebenfalls der Text-
form. Sie können auf dem im Anmeldebogen enthaltenen Vollmachtsformular erteilt werden, das auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung abrufbar ist. Das 
vollständig ausgefüllte Formular kann an die folgende Adresse oder E-Mail-Adresse gerichtet werden 
und muss in diesem Fall bis zum 22. Mai 2023, 18:00 Uhr MESZ dort eingehen:  

PSI Software AG  
c/o Computershare Operations Center 
80249 München, Deutschland 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Ebenso ist eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über 
das InvestorPortal möglich, das hierfür bis zum 22. Mai 2023, 18:00 Uhr MESZ, auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung zur Verfügung steht.  

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird überdies 
am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auch vor Ort möglich sein.  

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen, und werden 
sich ohne konkrete und widerspruchsfreie Weisung bei der betreffenden Abstimmung der Stimme ent-
halten bzw. an dieser nicht teilnehmen. 

Rechte der Aktionäre  

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Be-
trag am Grundkapital von EUR 500.000,00 (Letzteres entspricht 195.313 Stück Aktien) erreichen, kön-
nen verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem 
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neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand unter folgender Adresse zu richten:  

PSI Software AG 
Der Vorstand 
Dircksenstraße 42-44 
10178 Berlin, Deutschland 

Das Ergänzungsverlangen muss der Gesellschaft spätestens bis Samstag, 22. April 2023, 24:00 Uhr 
MESZ, zugegangen sein.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung im Sinne der §§ 126, 
127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten:  

PSI Software AG  
Dircksenstraße 42-44 
10178 Berlin, Deutschland  
E-Mail: ir@psi.de 

Sie müssen unter dieser Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung eingehen, also spätes-
tens bis Montag, 8. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ.  

Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG 

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär in der Hauptversammlung auf Verlangen vom Vorstand 
Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr 
verbundenen Unternehmen und auf die Lage des PSI-Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Unternehmen. 

§ 17 Abs. 2 der Satzung bestimmt, dass der Versammlungsleiter die Verhandlungen führt. Er ist ermäch-
tigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.  

Weitergehende Erläuterungen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden sich auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://www.psi.de/Hauptversammlung.  

Weitere Angaben zu den Abstimmungen gemäß Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212  

Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine Ab-
stimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Unter den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 und 7 bis 
12 haben die Abstimmungen über die bekanntgemachten Beschluss- bzw. Wahlvorschläge verbindli-
chen Charakter, unter Tagesordnungspunkt 6 hat die Abstimmung über den bekanntgemachten Be-
schlussvorschlag empfehlenden Charakter. Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen je-
weils mit „Ja“ (Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme enthalten 
(Stimmenthaltung), d.h. nicht an der Abstimmung teilnehmen.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 15.697.366 Aktien ausgege-
ben, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit 
auf 15.697.366 Stimmrechte.  

https://www.psi.de/Hauptversammlung
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Die Gesellschaft hält derzeit 209.371 Stück eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte 
zustehen. Die Anzahl eigener Aktien kann sich bis zum Tag der Hauptversammlung noch verändern.  

Hinweise zum Datenschutz  

Die PSI Software AG verarbeitet anlässlich ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer 
Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie sich als Aktionär 
oder Aktionärsvertreter zur Hauptversammlung anmelden oder für diese eine Vollmacht erteilen, wenn 
Sie einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge an die 
Gesellschaft übersenden oder wenn Sie Ihr Stimmrecht ausüben. Der Zweck der Datenverarbeitung ist 
es, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptver-
sammlung zu ermöglichen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren rechtskonforme Ver-
arbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. Die Datenverarbeitung erfolgt daher stets im Einklang 
mit den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeb-
lichen Gesetze.  

Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft  

Sämtliche Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung, einschließlich der Informationen ge-
mäß § 124a AktG, der vorgenannten weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre sowie 
weitergehender Hinweise zum Datenschutz, finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.psi.de/Hauptversammlung.  

Berlin, im April 2023  

PSI Software AG  

Der Vorstand  
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